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EU: Diskussionen über Änderungen an der Globalen Mindeststeuer 

Die Europäische Union wird in der kommenden Woche mögliche Änderungen an der Globalen 

Mindeststeuer prüfen, um die Spannungen mit den USA zu verringern. Laut mehreren Pressebe-

richten werden die EU-Kommission und ihre Mitgliedstaaten bei einem Treffen am 29.04.2025 

mehrere politische Optionen hierzu erörtern. Dies geht dem Vernehmen nach aus einer von Polen 

vorbereiteten Notiz hervor. 

In dem Vermerk der polnischen Ratspräsidentschaft vom 24.04.2025 werden unter anderem fol-

gende Optionen vorgeschlagen: 

› Änderung der Behandlung von US Tax Credits, um sicherzustellen, dass US-Unternehmen nicht 

wegen der Tax Credits unter die EU-Mindeststeuer fallen. 

› Einschränkung der Möglichkeiten der EU, in den USA ansässige Unternehmen mit der UTPR zu 

belegen. Dies kann entweder durch die Ausweitung der Safe Harbor-Regelung oder durch die 

Streichung der UTPR aus der Richtlinie erreicht werden. 

› „Koexistenz“ zwischen dem EU-Mindeststeuergesetz und der US-Version, der sog. GILTI-Regel 

(Global Intangible Low-Taxed Income): Beide Gesetze verfolgen zwar ähnliche Ziele, aber die 

Art und Weise, wie sie die effektiven (Mindest)Steuersätze berechnen, ist unterschiedlich. 

Welche dieser Optionen letztlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Polen, das die rotie-

rende EU-Ratspräsidentschaft innehat und den Vermerk verfasst hat, sagte, dass die Optionen 

„höchstwahrscheinlich komplementäre Elemente für einen Weg nach vorn wären und nicht sich 

gegenseitig ausschließende Alternativen“. 

 

BMF: Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG in der am 30.06.2021 geltenden Fassung (AStG a. F.) 

– Kein Entfall des Steueranspruchs nach Maßgabe der sog. Rückkehrerregelung des § 6 Abs. 3 

AStG a. F. in Fällen sog. substanzieller Gewinnausschüttungen im Sinne des § 21 Abs. 3 Satz 2 

Nr. 2 AStG 

Mit BMF-Schreiben vom 22.04.2025 schränkt die Finanzverwaltung die Anwendbarkeit des bis zum 

30.06.2021 geltenden § 6 AStG a. F., der nach wie vor für Wegzüge vor dem 01.01.2022 Anwen-

dung finden sollte, über den Wortlaut des Gesetzes hinaus weiter ein. § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 

AStG ordnet in der aktuellen Fassung lediglich an, dass Stundungen nach § 6 Abs. 4 und 5 AStG 

a. F. zu widerrufen sind, soweit nach dem 16.08.2023 Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine 

Einlagenrückgewähr erfolgt und soweit deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des 

gemeinen Werts des Anteils zum Zeitpunkt der Verwirklichung eines Tatbestands im Sinne des 

§ 6 Abs. 1 AStG a. F. beträgt. Die Finanzverwaltung ordnet nun an, dass darüber hinaus der Steu-

eranspruch auch im Falle von Stundungen nach § 6 Abs. 3 AStG a. F. nicht entfällt, soweit eine 

Einlagenrückgewähr oder eine Gewinnausschüttung im zuvor genannten Ausmaß erfolgt. Die Re-

gelung des § 6 Abs. 3 AStG a. F. betrifft vorübergehende Wegzüge typischerweise in Drittstaa-

ten, weil für solche Wegzüge eine zinslose Stundung nach § 6 Abs. 4 und 5 AStG a. F. nicht vor-

gesehen war. 
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BFH: Geschäftsleitende Holding-Personengesellschaft als Organträgerin 

Im Urteil vom 27.11.2024 (I R 23/21) hat der BFH entschieden, dass eine gewerbliche Tätigkeit 

i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG auch dann vorliegt, wenn die Organträger-Personenge-

sellschaft ausschließlich als geschäftsleitende Holding tätig ist.  

Im Streitfall übernahm die X-KG im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen Ende 2017 u.a. 

auch den mit der Klägerin, einer GmbH, geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag. Die Tätigkeit 

der X-KG bestand in einer geschäftsleitenden Holding mehrerer Tochtergesellschaften. In ihrer 

Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr 2018 ging die Klägerin davon aus, dass zwischen 

ihr als Organgesellschaft und der X-KG als Organträgerin eine körperschaftsteuerrechtliche Org-

anschaft i.S.d. §§ 14 ff. KStG bestand. Dem folgte das Finanzamt nach einer Außenprüfung nicht, 

da die X-KG im Streitjahr noch keine eigene gewerbliche Tätigkeit aufgenommen habe. Die Fi-

nanzverwaltung stellt an die gewerbliche Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding im Sinne des 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG zusätzliche Anforderungen. Auf die BFH-Rechtsprechung zur 

wirtschaftlichen Eingliederung könne hier nicht zurückgegriffen werden. Vielmehr sei eine eigene 

gewerbliche Tätigkeit der Organträger-Personengesellschaft erforderlich, die über die Tätigkeit 

als geschäftsleitende Holding hinausgehe, zum Beispiel durch die Erbringung entgeltlicher Dienst-

leistungen gegenüber den Tochtergesellschaften (BMF-Schreiben vom 10.11.2005, Rz. 18). 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Zwar habe die Klägerin im Streitjahr weder eigene Arbeit-

nehmer gehabt noch konzerninterne Dienstleistungen erbracht. Eine gewerbliche Tätigkeit der X-

KG folge aber daraus, dass sie als geschäftsleitende Holding nach außen erkennbar auf das Tages-

geschäft der Organgesellschaften entscheidenden Einfluss ausgeübt habe.  

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Voraussetzung für die Begrün-

dung einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft zu einer geschäftsleitenden Holding-Perso-

nengesellschaft sei, dass sich ihre gewerbliche Tätigkeit durch äußere Merkmale erkennbar in der 

Ausübung einer einheitlichen Leitung über mehrere Organgesellschaften widerspiegele. Diese 

Voraussetzung sei im Allgemeinen erfüllt, wenn das herrschende Unternehmen Richtlinien über 

die Geschäftspolitik der abhängigen Unternehmen aufstelle und den abhängigen Unternehmen 

zuleite oder wenn es den abhängigen Unternehmen schriftliche Weisungen erteile. Auch Empfeh-

lungen des herrschenden Unternehmens, gemeinsame Besprechungen und Beratungen könnten 

genügen, wenn sie schriftlich festgehalten würden.  

Nach den Feststellungen des Finanzgerichts wurden in einem Zeitrhythmus von 14 Tagen Ge-

schäftsführersitzungen abgehalten, in welchen das Tagesgeschäft erörtert und Maßnahmen fest-

gelegt wurden, die der Margenverbesserung und der Ausbildungsanpassung dienen sollten. 

Selbst Einzelheiten des Tagesgeschäfts seien abgestimmt und durchgesetzt worden. Die hierfür 

erforderliche Durchsetzungskraft hätten nur die drei Hauptgeschäftsführer der X-KG gehabt. Von 

daher habe es sich bei der Tätigkeit der X-KG gerade nicht um das bloße Halten und Verwalten 

von Beteiligungen durch die Wahrnehmung von Gesellschafterrechten gehandelt, sondern um 

die Ausübung einer planmäßigen Unternehmenspolitik bzw. in einer entscheidenden Einfluss-

nahme auf die laufende Geschäftsführung der Tochtergesellschaften. Im Ergebnis habe die X-KG 

damit eine gewerbliche Tätigkeit i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG ausgeübt.   
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BFH: Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG bei Darlehensgewährung durch zwischengeschal-

tete vermögensverwaltende KG 

Der BFH hat im Urteil vom 27.11.2024 (I R 21/22) entschieden, dass für die Ermittlung der für die 

Überschreitung der in § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG enthaltenen Schädlichkeitsgrenze von 25 % zur Be-

rücksichtigung von Forderungsverlusten die (mittelbare) Beteiligungsquote der jeweiligen Gesell-

schafter einer vermögensverwaltenden KG maßgebend ist und nicht auf das Beteiligungsverhält-

nis der KG an den Tochterkapitalgesellschaften abzustellen ist. 

Im Urteilsfall war die Klägerin, eine GmbH, als Kommanditistin zu 2,02 % an einer GmbH & Co. KG 

(KG) beteiligt (Streitjahr 2015). Bei der KG handelte es sich um eine vermögensverwaltende Per-

sonengesellschaft, welche Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG erzielte. Die KG war 

alleinige Gesellschafterin der GmbH 1 und GmbH 2. Über deren Vermögen wurde zunächst die 

vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und sodann das Insolvenzverfahren eröffnet. In der 

von der KG zum 31.12.2015 aufgestellten Gewinnermittlung nahm diese eine außerplanmäßige 

Abschreibung ihrer Beteiligungen an der GmbH 1 und der GmbH 2 vor. Zudem erfasste sie auf-

wandswirksam Forderungsverluste aus Darlehen, welche die KG an die beiden GmbHs vergeben 

hatte und die aufgrund der Insolvenzen uneinbringlich geworden waren.  

In der Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr erklärte die Klägerin einen Jahresfehlbetrag, 

in welchem anteilig der Verlust aus der Beteiligung an der KG enthalten war. Nach einer Außen-

prüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass diese Verluste, zum einen der Beteiligungsver-

lust gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG und zum anderen die Forderungsverluste gemäß § 8b Abs. 3 

Satz 4 KStG, steuerlich nicht abgezogen werden könnten. Hinsichtlich des Erreichens der für die 

Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG maßgeblichen Beteiligungsquote von 25 % sei die Betei-

ligung der KG an den GmbHs zugrunde zu legen; die Beteiligungsquote könne nicht zu dem ein-

zelnen Gesellschafter der KG "durchgerechnet" werden. Nach erfolglosem Einspruch gab das Fi-

nanzgericht der Klage – nachdem die Klägerin ihr ursprüngliches Klagebegehren hinsichtlich der 

Beteiligungsverluste nicht mehr weiterverfolgt hatte – hinsichtlich der Berücksichtigung der For-

derungsverluste statt. 

Nunmehr hat der BFH im Revisionsverfahren, welchem das BMF ohne einen eigenen Antrag beige-

treten war, entschieden, dass das Finanzgericht ohne Rechtsfehler erkannt habe, dass § 8b Abs. 3 

Satz 4 KStG der Einkommensminderung bei der Klägerin (Abschreibung der Forderungen der KG 

gegenüber der GmbH 1 und der GmbH 2) nicht entgegenstehe. Zwar stellten die Forderungsver-

luste eine Gewinnminderung im Zusammenhang mit Darlehensforderungen im Sinne des § 8b 

Abs. 3 Satz 4 KStG dar, weil die Darlehen an Körperschaften im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG verge-

ben wurden. Allerdings sei die Voraussetzung für die Versagung der Einkommensminderung (Be-

teiligungsquote von mehr als 25 %) bei der Klägerin als Gesellschafterin der KG nicht erfüllt. Ent-

gegen der Auffassung des Finanzamts und des BMF sei nicht auf die KG, sondern auf deren Gesell-

schafter abzustellen. 

Der Wortlaut der Regelung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erfordere, dass das Darlehen "von einem 

Gesellschafter" gewährt wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- 

oder Stammkapital der Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war. Der 

Begriff des darlehensgewährenden Gesellschafters sei insoweit zwar primär zivilrechtlich zu ver-

stehen. Dies gelte jedoch nicht bei der Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden, nicht 

gewerblich geprägten Personengesellschaft. Denn diese mittelbare Beteiligung der Klägerin an 

der GmbH 1 und GmbH 2 sei wegen der Regelung § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO als "unmittelbar" anzuse-

hen, obwohl rein zivilrechtlich keine solche unmittelbare, sondern nur eine mittelbare Beteiligung 
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vorliege. Nach der steuerlichen Bruchteilsbetrachtung des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO seien Wirtschafts-

güter, die mehreren Personen zur gesamten Hand zustehen, den Beteiligten anteilig zuzurechnen, 

soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich sei. Dieses Erfordernis sei für 

Zwecke der Einkommen- und Körperschaftsteuer bei rein vermögensverwaltenden, nicht ge-

werblich geprägten Personengesellschaften erfüllt. So liege auch der Streitfall, denn auch hier sei 

der von der KG verwirklichte Tatbestand steuerrechtlich nicht von Bedeutung und deshalb nur 

bei der Klägerin zu berücksichtigen, was im Ergebnis zur steuerrechtlichen Transparenz der ver-

mögensverwaltenden Personengesellschaft führen müsse. Dieses Ergebnis entspreche auch der 

Gesetzessystematik. Da es in § 8b Abs. 3 Satz 3 ff. KStG um die Ermittlung des Einkommens einer 

Körperschaft gehe, folge hieraus bereits, dass der darlehensgebende Gesellschafter im Sinne von 

§ 8b Abs. 3 Satz 4 KStG nur eine – mittelbar oder unmittelbar – an der darlehensnehmenden Kör-

perschaft beteiligte Körperschaft sein könne. 

 

BFH: Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Familienstiftungen und Verstoß von Art. 15 

Abs. 6 AStG gegen die Kapitalverkehrsfreiheit 

Der BFH hat mit Urteil vom 03.12.2024 (IX R 32/22) entschieden, dass die Beschränkung der Aus-

nahme von der Zurechnungsbesteuerung auf ausländische Stiftungen mit Geschäftsleitung oder 

Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkom-

mens gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. 

Geklagt hatten die in Deutschland lebenden Begünstigten einer Schweizer Familienstiftung. Das 

Finanzamt hatte diesen unter Berufung auf das AStG das Einkommen (2012) beziehungsweise die 

Einkünfte (ab 2013) der Schweizer Familienstiftung zugerechnet. Die Kläger hatten daher das Ein-

kommen beziehungsweise die Einkünfte der Schweizer Familienstiftung zu versteuern, obwohl sie 

keine Ausschüttungen von dieser erhalten hatten. Eine Ausnahme von der Zurechnung versagte 

das Finanzamt, da diese nach dem AStG nur für Familienstiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz 

in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens 

gilt. 

Der BFH hat den Klägern nun Recht gegeben. Die Kapitalverkehrsfreiheit gilt auch für Drittstaa-

tensachverhalte und gebietet eine Anwendung der Ausnahme von der Zurechnungsbesteuerung 

auch für Familienstiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz in einem Drittstaat. 

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung insbesondere, dass sich die Begünstigten der im Com-

mon-Law-Raum weit verbreiteten Trusts auch auf die Ausnahme von der Zurechnungsbesteue-

rung berufen können. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Erweiterung auf den Umfang der Zu-

rechnungsbesteuerung nach dem AStG auswirken wird. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 14.04.2025  

Aktenzei-
chen 

Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

C-101/24 10.04.2025 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Gemeinsames Mehr-

wertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 28 – Dienst-
leistungskommission – Art. 44 und 45 – Ort der Dienstleistung – 

Art. 203 – Ausweisung der Mehrwertsteuer auf der Rechnung – 
Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Weg an im 
Unionsgebiet ansässige nichtsteuerpflichtige Endkunden durch 

eine in einem Mitgliedstaat ansässige Entwicklerin mobiler Apps 
über einen von einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Unternehmen betriebenen Appstore 

 

Alle am 17.04.2025 und 24.04.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

I R 19/21 27.11.2024 
Steuerrechtliche Behandlung eines einer vermögensverwalten-
den Personengesellschaft gewährten Gesellschafterdarlehens 

I R 23/21 27.11.2024 
Geschäftsleitende Holding-Personengesellschaft als Organträ-
gerin 

I R 21/22 27.11.2024 
Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG bei Darlehensgewäh-
rung durch zwischengeschaltete vermögensverwaltende KG 

IX R 30/22 11.03.2025 
Kein Feststellungsinteresse für eine Nichtigkeitsfeststellungs-

klage gegen eine Prüfungsanordnung 

IX R 32/22 03.12.2024 
Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Familienstiftungen 
und Verstoß von Art. 15 Abs. 6 AStG gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit 

V R 11/23 05.12.2024 Reemtsma-Direktanspruch 

XI R 9/23 11.12.2024 
Keine Differenzbesteuerung bei anteiligem Recht zum Vorsteu-

erabzug am Liefergegenstand 

III R 10/24 20.02.2025 
Keine Abzweigung von Kindergeld an ein volljähriges Kind 
nach § 74 EStG bei mangelnder Unterhaltsbedürftigkeit des 

Kindes 

IX R 2/24 03.12.2024 
Nur noch anteiliger Schuldzinsenabzug bei unentgeltlicher 
Übertragung eines Teils des Vermietungsobjekts 

V R 10/22 19.12.2024 
Steuerbefreiung von in einem Krankenhaus erbrachten medizi-
nischen Leistungen 

VI R 3/23 05.02.2025 
Kein Werbungskostenabzug bei Umzug des Steuerpflichtigen 

wegen Einrichtung eines Arbeitszimmers 

VI R 25/22 12.12.2024 
Keine Arbeitgebereigenschaft einer Betriebsstätte nach Ab-

kommensrecht 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4E93BC2CE02A5FFF195790CB39544EE7?text=&docid=297819&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2732156
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510074/
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Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

X R 35/19 29.01.2025 
Unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter eines Gewer-
bebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch 

X R 6/23 29.01.2025 
Ertragsteuerrechtliche Abziehbarkeit von Vermögensabschöp-
fungen 

X K 1/24 06.11.2024 

Entschädigungsklage wegen überlanger Verfahrensdauer: Re-

gelmäßig Vorrang der Geldentschädigung vor der Wiedergut-
machung in anderer Weise 

XI R 5/23 13.11.2024 Zum Leistungsaustausch eines Fitnessstudios im Lockdown (I) 

 

Alle am 17.04.2025 und 24.04.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

IV R 23/22 20.02.2025 
Bestimmung des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht 
einer Personengesellschaft 

IX R 31/22 03.12.2024 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 03.12.2024 - 

IX R 32/22: Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Famili-
enstiftungen und Verstoß von Art. 15 Abs. 6 AStG gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit 

IX R 15/24 03.12.2024 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 03.12.2024 - 
IX R 32/22: Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Famili-

enstiftungen und Verstoß von Art. 15 Abs. 6 AStG gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit 

IX R 16/24 03.12.2024 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 03.12.2024 - 
IX R 32/22: Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Famili-
enstiftungen und Verstoß von Art. 15 Abs. 6 AStG gegen die 

Kapitalverkehrsfreiheit 

V B 7/24 07.04.2025 
Zur Aufrechnung mit anzeigelos abgetretenen Steuererstat-
tungsansprüchen 

VII B 171/22 13.12.2023 
Zur Frage der Festsetzung und Berechnung von Zinsen auf er-

stattete Antidumpingzölle 

VIII B 79/24 08.04.2025 
Verfassungsmäßigkeit des Werbungskostenabzugsverbots ge-
mäß § 20 Abs. 9 EStG 

VIII R 36/23 14.01.2025 Steuerfreiheit für Zinsen nach dem NS-VEntschG 

IX R 3/24 03.12.2024 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 03.12.2024  IX R 2/24 - Nur 
noch anteiliger Schuldzinsenabzug bei unentgeltlicher Übertra-
gung eines Teils des Vermietungsobjekts 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520076/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520078/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520092/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520094/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520096/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520082/
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Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

V B 57/23 24.03.2025 Verfahrenstrennung bei einem einzigen Klagegegenstand 

VI R 26/22 12.12.2024 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.12.2024 - 
VI R 25/22 - Keine Arbeitgebereigenschaft einer Betriebsstätte 

nach Abkommensrecht 

VI R 27/22 12.12.2024 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.12.2024 - 
VI R 25/22 - Keine Arbeitgebereigenschaft einer Betriebsstätte 

nach Abkommensrecht 

VIII B 5/18 28.08.2018 
Zulassung der Revision zur Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung 

X B 112, 

117/24 
27.03.2025 Verfahrenspflichten des FG bei angeordneter Betreuung 

XI R 36/22 13.11.2024 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 13.11.2024 XI R 

5/23 - Zum Leistungsaustausch eines Fitnessstudios im Lock-
down (II) 

XI R 6/22 23.10.2024 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Bonuszahlungen im 

sogenannten Zentralregulierungsgeschäft 

 

Alle bis zum 25.04.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

IV D 1 - S 

0202/00038/003/042 
24.04.2025 

Erstmalige Verwendung der neugefassten Muster 

für Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen 

IV C 1 - S 
2410/00024/008/047 

22.04.2025 
Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe 
des § 45b und des § 45c Einkommensteuergesetz 

(EStG) 

IV B 5 - S 
1348/00008/001/224 

22.04.2025 
Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG in der am 30. 
Juni 2021 geltenden Fassung (AStG a. F.) 

III C 2 - S 

7221/00019/005/013 
17.04.2025 

Ermäßigter Steuersatz auf die Lieferung von Holz-
hackschnitzeln als Brennholz; Änderung der Nr. 48 

Buchst. a der Anlage 2 zum UStG durch das JStG 
2024 

IV B 2 - S 

1301/01408/007/001 
15.04.2025 

Anwendung des BFH-Urteils vom 5. Oktober 1977, 
BStBl II 1978 S. 50 für Abkommen zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung; Änderung der Verwal-
tungsauffassung 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520084/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-04-24-erstmalige-verwendung-neu-vollmachten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-04-24-erstmalige-verwendung-neu-vollmachten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2025-04-22-einzelfragen-zur-datenueberm.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2025-04-22-einzelfragen-zur-datenueberm.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-22-Wegzugsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-22-Wegzugsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-04-17-Holzhackschnitzel.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-04-17-Holzhackschnitzel.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-15-flaggenstaat.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-15-flaggenstaat.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Betreff: Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung 
(AStG a. F.); 
Kein Entfall des Steueranspruchs nach Maßgabe der sog. Rückkehrerregelung des § 6 
Absatz 3 AStG a. F. in Fällen sog. substanzieller Gewinnausschüttungen im Sinne des § 21 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 AStG 
GZ: IV B 5 - S 1348/00008/001/224 
DOK: COO.7005.100.4.11786551  
Seite 1 von 1 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Für die Anwendung des § 6 Absatz 3 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 21 Absatz 3 AStG gilt Folgendes: 


Ein Entfall des Steueranspruchs ist auch ausgeschlossen, soweit nach dem 16. August 2023 
Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt und soweit deren 
gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des gemeinen Werts des Anteils zum Zeitpunkt 
der Verwirklichung des Tatbestands im Sinne des § 21 Absatz 3 Satz 1 AStG beträgt.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
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Urteil vom 27. November 2024, I R 23/21
Geschäftsleitende Holding-Personengesellschaft als Organträgerin


ECLI:DE:BFH:2024:U.271124.IR23.21.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 2 S 2, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2, KStG VZ 2008 , EStG VZ 2008


vorgehend FG Nürnberg, 12. Januar 2021, Az: 1 K 1090/19


Leitsätze


Eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes liegt auch dann
vor, wenn die Organträger-Personengesellschaft ausschließlich als geschäftsleitende Holding tätig ist. Konzerninterne
entgeltliche Dienstleistungen oder andere zusätzliche gewerbliche Aktivitäten sind in einem solchen Fall nicht
erforderlich.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 12.01.2021 - 1 K 1090/19 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten darüber, ob eine Personengesellschaft auch dann Organträgerin einer
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft sein kann, wenn sie ausschließlich als geschäftsleitende Holding tätig
ist.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, unterhält einen …filialbetrieb und gehört zur Z-Gruppe.
Alleinige Gesellschafterin der Klägerin war bis einschließlich 2007 die [zur Z-Gruppe gehörende] A-GmbH. Zwischen
der A-GmbH als Organträgerin und insgesamt neun Organgesellschaften, zu denen auch die Klägerin gehörte,
bestanden jeweils körperschaftsteuerrechtliche Organschaften. Die A-GmbH war für den Organkreis als
Großhändlerin tätig. Gesellschafter der A-GmbH waren zu jeweils 50 % … und die …-GmbH.


2


Mit Verträgen vom …07.2008 kam es zu einer zweistufigen Umstrukturierung, die mit steuerlicher Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2007 durchgeführt wurde. Die A-GmbH gliederte ihren Teilbetrieb "Großhandel" auf eine
Tochterkapitalgesellschaft (B-GmbH) aus. Hierbei gingen sämtliche Arbeitnehmer der A-GmbH (mit Ausnahme der
Geschäftsführer mit Mehrfachfunktionen) auf die B-GmbH über. Die A-GmbH erhielt hierfür einen Geschäftsanteil
von … €. Anschließend übertrug die A-GmbH ihr restliches Vermögen (einschließlich der Beteiligungen an der
Klägerin und der B-GmbH) im Wege der Ausgliederung auf die neu gegründete X-KG gegen Gewährung eines
Kommanditanteils von … €. Komplementärin der X-KG war eine Stiftung. Die X-KG übernahm dabei auch den mit
der Klägerin geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag.


3


Hauptgeschäftsführer der [zur Z-Gruppe gehörenden] X-Gruppe waren im Jahr 2008 (Streitjahr) D, E und F. Sie
waren unter anderem Geschäftsführer der A-GmbH und der B-GmbH sowie Stiftungsvorstände. Bei der Klägerin
waren D und E bis zum …08.2008 und F bis zum …09.2009 als Geschäftsführer in das Handelsregister eingetragen,
wobei F seine Ämter bereits zum …09.2009 niedergelegt hatte. Zusätzlich waren G (bis zum …08.2008) und H (bis
zum …10.2011) als Geschäftsführer der Klägerin eingetragen.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin ging in ihrer Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr davon aus, dass zwischen ihr als
Organgesellschaft und der X-KG als Organträgerin eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft im Sinne der
§§ 14 ff. des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) bestand, und wurde
entsprechend veranlagt. Im Anschluss an eine Außenprüfung erkannte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt
‑‑FA‑‑) die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft nicht mehr an, da die X-KG im Streitjahr noch keine eigene
gewerbliche Tätigkeit aufgenommen habe, und setzte mit dem Änderungsbescheid vom 14.09.2015 auf Grundlage
eines zu versteuernden Einkommens von … € eine Körperschaftsteuer in Höhe von … € fest. Dem zu versteuernden
Einkommen lagen ein Steuerbilanzverlust von … € sowie eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe der
Gewinnabführung von … € zugrunde. Ein Einspruch blieb ohne Erfolg.


5


Das Finanzgericht (FG) Nürnberg gab der hiergegen gerichteten Klage mit Urteil vom 12.01.2021 - 1 K 1090/19
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2022, 1142) statt und änderte die Körperschaftsteuer für das Streitjahr auf 0 €.
Die X-KG habe spätestens am 31.12.2008 selbst eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) ausgeübt. Damit sei sie nach § 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG eine taugliche Organträgerin gewesen. Sie habe im Streitjahr zwar weder eigene
Arbeitnehmer gehabt noch konzerninterne Dienstleistungen erbracht. Eine gewerbliche Tätigkeit der X-KG folge
aber daraus, dass sie als geschäftsleitende Holding nach außen erkennbar auf das Tagesgeschäft der
Organgesellschaften entscheidenden Einfluss ausgeübt habe. Hierfür verweist das FG auf das Protokoll der
Geschäftsführersitzung vom …08.2008, an der die drei Hauptgeschäftsführer sowie die Geschäftsführer der
Organgesellschaften teilgenommen hätten und aus dem sich ein abgestimmtes Vorgehen in allen Einzelheiten des
Tagesgeschäfts ergebe. Die entsprechende Durchsetzungskraft hätten nur die drei Hauptgeschäftsführer in ihrer
Funktion als Stiftungsvorstände und damit als Geschäftsführung der X-KG gehabt.


6


Das FA macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.8


Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
Das FG hat zu Recht entschieden, dass die X-KG bereits im Streitjahr die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 2 KStG erfüllt und damit eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft im Sinne der §§ 14 ff. KStG
zwischen der X-KG als Organträgerin und der Klägerin als Organgesellschaft bestanden hat.


9


1. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG kann auch eine Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 EStG mit Geschäftsleitung im Inland Organträger sein, wenn sie eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EStG ausübt. Die gewerbliche Tätigkeit muss von der Personengesellschaft selbst ausgeübt werden, aber sie
muss nicht schon zu Beginn des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft vorliegen (Senatsurteil vom 24.07.2013 -
I R 40/12, BFHE 242, 139, BStBl II 2014, 272; bestätigt zuletzt durch Senatsurteil vom 11.07.2023 - I R 40/20, BFHE
281, 453, BStBl II 2024, 434).


10


2. Eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG liegt auch dann vor, wenn die
Organträger-Personengesellschaft ausschließlich als geschäftsleitende Holding tätig ist. Konzerninterne
entgeltliche Dienstleistungen oder andere zusätzliche gewerbliche Aktivitäten sind in einem solchen Fall nicht
erforderlich.


11


a) Der Senat hat bereits mit Urteil vom 17.12.1969 - I 252/64 (BFHE 98, 152B, BStBl II 1970, 257) zum ‑‑seit dem
Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433, BStBl I 2000, 1428) nicht mehr zur Begründung einer
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft erforderlichen‑‑ Kriterium der wirtschaftlichen Eingliederung
entschieden, dass eine gewerbliche Tätigkeit der Organträger-Personengesellschaft auch in der Tätigkeit als
geschäftsleitende Holding bestehen könne. Voraussetzung sei, dass die Organträger-Personengesellschaft eine
durch äußere Merkmale erkennbare einheitliche Leitung über mehrere Organgesellschaften ausübe. Diese
Voraussetzung sei im Allgemeinen erfüllt, wenn das herrschende Unternehmen Richtlinien über die Geschäftspolitik
der abhängigen Unternehmen aufstelle und den abhängigen Unternehmen zuleite oder wenn es den abhängigen
Unternehmen schriftliche Weisungen erteile. Auch Empfehlungen des herrschenden Unternehmens, gemeinsame


12
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Besprechungen und Beratungen könnten genügen, wenn sie schriftlich festgehalten würden. Dagegen reiche es
nicht aus, dass sich die einheitliche Leitung stillschweigend aus einer weitgehenden personellen Verflechtung der
Geschäftsführungen der Konzernunternehmen ergebe.


Diese Rechtsprechung wurde in mehreren Folgeentscheidungen bestätigt (z.B. Senatsurteile vom 15.04.1970 -
I R 122/66, BFHE 99, 123, BStBl II 1970, 554; vom 17.09.2003 - I R 98/01, BFH/NV 2004, 808; vom 09.04.2008 -
I R 43/07, BFH/NV 2008, 1848; vom 09.02.2011 - I R 54, 55/10, BFHE 232, 476, BStBl II 2012, 106; Senatsbeschluss
vom 10.08.2005 - I B 27/05, BFH/NV 2006, 133). Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Tätigkeit einer
geschäftsleitenden Holding auch unabhängig vom Kriterium der wirtschaftlichen Eingliederung als gewerbliche
Tätigkeit qualifiziert. Soweit es nicht nur um das Halten und Verwalten von Beteiligungen durch die Ausübung von
Gesellschafterrechten gehe, sondern die geschäftsleitende Holding planmäßig Unternehmenspolitik betreibe oder
auf andere Weise einen entscheidenden Einfluss auf die laufende Geschäftsführung der Tochtergesellschaften
ausübe, gehe dies über eine rein vermögensverwaltende Tätigkeit hinaus; auch die Voraussetzung einer Teilnahme
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sei in diesem Fall erfüllt (vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2008 - VIII R 73/06,
BFHE 223, 218, BStBl II 2009, 647; Senatsurteile vom 29.11.2017 - I R 83/15, BFHE 260, 327, BStBl II 2018, 495;
vom 18.01.2023 - I R 16/19, BFHE 279, 426, BStBl II 2023, 1096, allerdings jeweils zu Sachverhalten, bei denen die
Organträger-Personengesellschaft noch weitere gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt hatte). Der ganz überwiegende
Teil der Literatur folgt dieser Rechtsprechung auch im Rahmen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG
(Dötsch/Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 152 f.; Frotscher in
Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 156; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 112 f.; jeweils
m.w.N.).


13


b) Dagegen stellt die Finanzverwaltung an die gewerbliche Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding im Sinne des
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG zusätzliche Anforderungen. Auf die BFH-Rechtsprechung zur wirtschaftlichen
Eingliederung könne hier nicht zurückgegriffen werden. Vielmehr sei eine eigene gewerbliche Tätigkeit der
Organträger-Personengesellschaft erforderlich, die über die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding hinausgehe,
zum Beispiel durch die Erbringung entgeltlicher Dienstleistungen gegenüber den Tochtergesellschaften (Schreiben
des Bundesministeriums der Finanzen vom 10.11.2005, BStBl I 2005, 1038, Rz 18).


14


c) Dem (s. zu b) ist nicht zu folgen (ebenso z.B. Brandis/Heuermann/Rode, § 14 KStG Rz 66, m.w.N.). Der Senat hält
an seiner Rechtsprechung zur geschäftsleitenden Holding fest und überträgt sie auf die Voraussetzungen einer
Organträger-Personengesellschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG. Notwendig ‑‑aber auch ausreichend‑‑
ist eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Eine solche Tätigkeit kann auch unter den
für eine geschäftsleitende Holding entwickelten Kriterien vorliegen. Eine zusätzliche gewerbliche Betätigung, zum
Beispiel in der Form der Erbringung entgeltlicher Dienstleistungen, ist auch im Rahmen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Satz 2 KStG nicht zwingend erforderlich.


15


Für eine solche Auslegung spricht insbesondere der Wortlaut des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG, der lediglich
auf § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verweist und keine Anhaltspunkte für das vom FA geforderte normspezifisch enge
Verständnis der Voraussetzungen einer gewerblichen Tätigkeit erkennen lässt. Auch das von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Satz 2 KStG verfolgte Ziel, das Verbot einer Mehrmütterorganschaft abzusichern, führt nicht zu der vom FA
vertretenen Auslegung. Denn die bei einer Mehrmütterorganschaft vorliegende reine Willensbildungs-GbR wird
durch das Erfordernis einer originären gewerblichen Tätigkeit der Organträger-Personengesellschaft in jedem Fall
ausgeschlossen.


16


Der Einwand des FA, jede Obergesellschaft erfülle typischerweise die Voraussetzungen einer geschäftsleitenden
Holding und § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG liefe bei deren Anerkennung als Organträgerin leer, trifft nicht zu.
Eine Organträger-Personengesellschaft kann gerade nicht jeder (vermögensverwaltende) Holding-Mantel, sondern
nur eine (gewerblich tätige) geschäftsleitende Holding sein, wobei zwischen der rein vermögensverwaltenden
Ausübung von Gesellschafterrechten und der gewerblichen Tätigkeit durch Ausübung einer einheitlichen Leitung
ein erheblicher Unterschied besteht. Im Übrigen ging es nach der Begründung des Gesetzentwurfs lediglich darum,
vermögensverwaltende und gewerblich geprägte Personengesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als
Organträger auszuschließen (BTDrucks 15/119, S. 43).


17


d) Im Ergebnis lassen sich somit die Kriterien, die die Rechtsprechung im Rahmen der wirtschaftlichen
Eingliederung für die gewerbliche Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding entwickelt hat, auf § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 2 KStG übertragen. Insbesondere führt die nach außen erkennbare einheitliche Leitung zur Teilnahme der
Organträger-Personengesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Denn das erforderliche Auftreten am
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Markt gegen Entgelt kann nicht nur durch den Abschluss entgeltlicher Dienstleistungsverträge mit den
Tochtergesellschaften erfüllt werden. Darüber hinaus liegt unter diesen Umständen keine bloße
Vermögensverwaltung vor. Maßgeblich bleibt aber stets das "Gesamtbild der Betätigung" (Beschluss des Großen
Senats des BFH vom 10.12.2001 - GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBl II 2002, 291).


Ob eine geschäftsleitende Holding in diesem Zusammenhang zwingend die Beteiligung an mindestens zwei
Tochtergesellschaften voraussetzt (vgl. Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 113), ist unter den Umständen des
Streitfalls (insgesamt neun Tochtergesellschaften) nicht entscheidungserheblich und kann daher dahingestellt
bleiben.


19


3. Nach diesen Maßgaben war die X-KG bereits im Streitjahr als geschäftsleitende Holding gewerblich tätig und hat
somit die Voraussetzungen der Eignung als Organträgerin nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG erfüllt.


20


a) Das FG ist insofern zutreffend von den Kriterien einer geschäftsleitenden Holding nach der Rechtsprechung des
Senats zur wirtschaftlichen Eingliederung ausgegangen. Im Rahmen seiner tatsächlichen Würdigung hat das FG
maßgeblich auf eines der Protokolle der in einem Zeitrhythmus von 14 Tagen abgehaltenen
Geschäftsführersitzungen abgestellt, und zwar auf das Protokoll der Geschäftsführersitzung vom …08.2008. Danach
seien das Tagesgeschäft erörtert und Maßnahmen festgelegt worden, die der Margenverbesserung und der
Ausbildungsanpassung dienen sollten. Selbst Einzelheiten des Tagesgeschäfts seien abgestimmt und durchgesetzt
worden. Die hierfür erforderliche Durchsetzungskraft hätten nur die drei Hauptgeschäftsführer als
Stiftungsvorstände und damit als Geschäftsführung der X-KG gehabt.


21


b) Diese tatsächliche Würdigung des FG ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Dabei ist zu beachten, dass die
vom Senat aufgezeigten Kriterien einer geschäftsleitenden Holding nicht als fester Katalog zu verstehen sind, die
kumulativ vorliegen müssen, sondern als Indizien, die das FG im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände
des Einzelfalls zu berücksichtigen hat (vgl. auch Senatsurteil vom 09.02.2011 - I R 54, 55/10, BFHE 232, 476, BStBl
II 2012, 106; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 75).


22


Eine solche tatsächliche Würdigung des FG kann im Revisionsverfahren auf Grundlage des § 118 Abs. 2 FGO nur
daraufhin überprüft werden, ob sie in verfahrensfehlerhafter Weise zustande gekommen ist oder ob sie gegen
Denkgesetze oder gegen allgemeine Erfahrungssätze verstößt. Ist dies nicht der Fall, ist der BFH auch dann an die
Beurteilung des FG gebunden, wenn eine abweichende Würdigung gleichermaßen möglich oder naheliegend ist
(ständige Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 17.05.2023 - I R 29/20, BFH/NV 2023, 1195; vom 13.07.2022 -
I R 52/20, BFHE 278, 70, BStBl II 2023, 501; jeweils m.w.N.).


23


Im Streitfall liegen weder Verfahrensmängel vor noch verstößt die Würdigung des FG gegen Denkgesetze oder
allgemeine Erfahrungssätze. Die aus dem schriftlich dokumentierten Inhalt der Geschäftsführersitzung vom …
08.2008 gezogene Schlussfolgerung, eine entsprechende Durchsetzungskraft hätten nur die Stiftungsvorstände und
damit die Geschäftsführung der X-KG gehabt, ist zwar nicht die einzige, aber eine im Ergebnis nachvollziehbare und
zumindest gleichermaßen mögliche Würdigung des Protokolls. Dies folgt insbesondere aus der Bezugnahme auf die
im Protokoll angesprochenen Maßnahmen zur Margenverbesserung, zumal insoweit laut Protokoll ausdrücklich
eine Margenverbesserung durch Personalkostensenkungen bei den Tochtergesellschaften ausgeschlossen wurde.


24


4. Sowohl das FG als auch die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass die übrigen Voraussetzungen
einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft im Sinne der §§ 14 ff. KStG im Streitjahr erfüllt waren. Für den
Senat ist nichts Gegenteiliges ersichtlich. Von weiteren Ausführungen wird insoweit abgesehen.


25


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.26
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Urteil vom 27. November 2024, I R 21/22
Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG bei Darlehensgewährung durch zwischengeschaltete vermögensverwaltende KG


ECLI:DE:BFH:2024:U.271124.IR21.22.0


BFH I. Senat


KStG § 8b Abs 3 S 3, KStG § 8b Abs 3 S 4, KStG § 8b Abs 3 S 5, KStG § 8b Abs 6, EStG § 3c Abs 2 S 2, AO § 39 Abs 2 Nr
2, KStG VZ 2015 , EStG VZ 2015


vorgehend FG Münster, 06. April 2022, Az: 13 K 3550/19 K,G,F


Leitsätze


Soweit § 8b Abs. 3 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit der Rechtsfolge einer Verhinderung einer
Einkommensminderung (hier: Teilwertabschreibung auf eine Darlehensforderung) tatbestandlich an eine
Darlehensgewährung durch einen Gesellschafter, der zu mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder
Stammkapital der darlehensnehmenden Körperschaft beteiligt ist, anknüpft, ist bei Darlehensgewährung durch eine
vermögensverwaltende KG als Allein-Gesellschafterin ("zwischengeschaltete vermögensverwaltende KG"), an der
Körperschaftsteuersubjekte beteiligt sind, nicht auf die Beteiligungsquote der KG, sondern jeweils auf die
durchgerechneten Beteiligungsquoten der einzelnen Körperschaftsteuersubjekte abzustellen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 06.04.2022 - 13 K 3550/19 K,G,F wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, beteiligte sich mit Beitrittserklärung vom …07.2013 an
der … GmbH & Co. KG (KG). Die Kommanditeinlage (… €) entsprach im Jahr 2015 (Streitjahr) einer Beteiligung von
2,02 % am Gesamtkapital der KG. Persönlich haftende Gesellschafterin der KG war die … GmbH. Neben dieser war
noch eine Kommanditistin, die … GmbH, zur Geschäftsführung befugt. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass
es sich bei der 2016 liquidierten KG um eine vermögensverwaltende Personengesellschaft gehandelt hat, die
Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden
Fassung (EStG) erzielte.


1


Die KG war alleinige Gesellschafterin der … GmbH (GmbH 1), über deren Vermögen im Streitjahr zunächst die
vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und sodann das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Zudem war die KG
alleinige Gesellschafterin der … GmbH (GmbH 2), über deren Vermögen ebenfalls im Streitjahr die vorläufige
Insolvenzverwaltung angeordnet und in 2016 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.


2


In der von der KG zum 31.12.2015 aufgestellten Gewinnermittlung nahm diese eine außerplanmäßige Abschreibung
ihrer Beteiligungen an der GmbH 1 und der GmbH 2 in Höhe von je … € vor. Zudem erfasste sie Forderungsverluste
in Höhe von … € aufwandswirksam. Dem lagen Forderungen aus Darlehen zugrunde, die die KG an die beiden GmbH
vergeben hatte und die aufgrund der Insolvenzen der Darlehensnehmerinnen uneinbringlich geworden waren. Der
steuerliche Verlust (… €) setzte sich aus einem Verlust aus der Abschreibung der Beteiligungen an den GmbH (… €)


3
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Entscheidungsgründe


II.


und dem Verlust aus der Abschreibung der Darlehensforderungen (… €) zusammen. Der davon anteilig (2,02 %) der
Klägerin zuzurechnende Verlust betrug … €. Die Höhe der Verluste ist zwischen den Beteiligten unstreitig.


Die Klägerin ermittelte ihren Gewinn für das Streitjahr durch Bestandsvergleich gemäß § 8 Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 EStG. In
ihrer Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr erklärte sie einen Jahresfehlbetrag von … €. Darin enthalten war
ein Verlust aus der Beteiligung an Personengesellschaften in Höhe von … €. Der Beklagte und Revisionskläger
(Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte die Klägerin zunächst überwiegend erklärungsgemäß unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO). Den Verlust aus der Beteiligung an
Personengesellschaften legte das FA mit … € zugrunde, da es geänderte Einkünfte aus Beteiligungen an weiteren
Personengesellschaften berücksichtigte.


4


Im Rahmen einer bei der KG durchgeführten Außenprüfung ging der Prüfer davon aus, dass die Einkünfte aus der
vermögensverwaltenden Personengesellschaft bei den an ihr beteiligten inländischen Kapitalgesellschaften in
Einkünfte aus Gewerbebetrieb umzuqualifizieren seien, weil diese nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 8
Abs. 2 KStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielten. Bezogen auf die beteiligten Kapitalgesellschaften dürften der
Beteiligungsverlust gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG und die Forderungsverluste gemäß § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG
steuerlich nicht abgezogen werden. Hinsichtlich des Erreichens der für die Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG
maßgeblichen Beteiligungsquote von 25 % sei die Beteiligung am Stammkapital der Kapitalgesellschaft
maßgebend, der das Darlehen gewährt worden sei. Der Gesellschafter im Sinne dieser Vorschrift sei zivilrechtlich zu
bestimmen. Beteilige sich eine Personengesellschaft an einer Kapitalgesellschaft, sei diese Personengesellschaft
selbst zivilrechtlich Gesellschafterin. Da die KG an der GmbH 1 zu 100 % beteiligt gewesen sei und das Darlehen
gewährt habe, sei die für die Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erforderliche Quote erreicht. Die
Beteiligungsquote könne nicht zu dem einzelnen Gesellschafter der KG "durchgerechnet" werden, sodass es nicht
auf die Beteiligungshöhe des jeweiligen Gesellschafters der KG (hier der Klägerin) ankomme. Die aufwandswirksam
erfassten Beteiligungsverluste (… €) sowie die Forderungsverluste (… €) seien daher außerbilanziell
hinzuzurechnen. Für die Klägerin ergebe sich entsprechend ihrer Beteiligungsquote von 2,02 % eine
außerbilanzielle Hinzurechnung in Höhe von … € zum 31.12.2015 (… € und … €). Der bislang angesetzte Verlust von
… € sei daher auf … € herabzusetzen.


5


Das FA schloss sich der Auffassung des Prüfers an und erließ gegenüber der Klägerin auf der Grundlage des § 164
Abs. 2 AO am 13.06.2019 Änderungsbescheide.


6


Nach erfolglosem Einspruch erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht (FG) Münster; das FG gab der Klage
‑‑nachdem die Klägerin ihr ursprüngliches Klagebegehren hinsichtlich der Beteiligungsverluste (… €) nicht mehr
weiterverfolgt hat‑‑ mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2022, 1221 veröffentlichtem Urteil vom
06.04.2022 - 13 K 3550/19 K,G,F statt.


7


Dagegen richtet sich die Revision des FA, die es auf Verletzung von Bundesrecht stützt.8


Es beantragt, das Urteil des FG Münster vom 06.04.2022 - 13 K 3550/19 K,G,F aufzuheben und die Klage
abzuweisen.


9


Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.10


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren beigetreten (§ 122 Abs. 2 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑) und hat keinen Antrag gestellt.


11


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat ohne Rechtsfehler dahin
erkannt, dass § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG der Einkommensminderung bei der Klägerin (Abschreibung der Forderungen
der KG gegenüber der GmbH 1 und der GmbH 2) nicht entgegensteht.


12


1. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass über die Höhe der Einkünfte der Klägerin aus ihrer Beteiligung an
der KG auf Ebene der Besteuerung der Klägerin und nicht im Rahmen eines Verfahrens über die gesonderte und
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO) durch einen
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Grundlagenbescheid gegenüber der KG zu entscheiden ist. Dies folgt mit dem FG daraus, dass die Einkünfte eines
gewerblich tätigen Gesellschafters, der an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft (hier: der KG)
beteiligt ist (sogenannte Zebragesellschaft), für diesen Gesellschafter nicht in einem Grundlagenbescheid bei der
Personengesellschaft festgestellt werden. Die verbindliche Entscheidung über die Einkünfte eines betrieblich an
einer vermögensverwaltenden Gesellschaft beteiligten Gesellschafters wird vielmehr sowohl nach Art als auch Höhe
durch das für die Besteuerung dieses Gesellschafters zuständige Finanzamt getroffen (z.B. Beschluss des Großen
Senats des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 11.04.2005 - GrS 2/02, BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679). Es steht
zwischen den Beteiligten nicht im Streit, dass die KG eine vermögensverwaltende Personengesellschaft ist, an der
die Klägerin betrieblich beteiligt war. Der Senat sieht dazu von weiteren Ausführungen ab.


2. Die Beteiligung eines oder mehrerer gewerblich tätiger Gesellschafter an einer vermögensverwaltenden
Personengesellschaft führt zwar nicht dazu, dass die Tätigkeit dieser Personengesellschaft insgesamt als
gewerblich anzusehen wäre (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.06.1984 - GrS 4/82, BFHE 141, 405,
BStBl II 1984, 751). Wird jedoch ein Gesellschaftsanteil an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft von
einem Gesellschafter im gewerblichen Betriebsvermögen gehalten, führt dies dazu, dass die Anteile dieses
Gesellschafters an den Wirtschaftsgütern der Gesellschaft bei ihm Betriebsvermögen sind; sie sind diesem
Gesellschafter getrennt zuzurechnen und es wandeln sich bei dem Gesellschafter die ihm zuzurechnenden
Beteiligungseinkünfte in betriebliche Einkünfte um (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 11.04.2005 -
GrS 2/02, BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679).


14


3. Nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem in § 8b Abs. 2 KStG
genannten Anteil entstehen, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berücksichtigen. Zu den
Gewinnminderungen im Sinne des Satzes 3 gehören nach dem Satz 4 der Vorschrift unter anderem auch
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung, wenn das Darlehen von einem
Gesellschafter gewährt wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder
Stammkapital der Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war.


15


a) Die Klägerin hat im Streitjahr einen anteiligen Verlust von … € (2,02 % von … €) aus der Abschreibung der
Beteiligungen der KG an der GmbH 1 und der GmbH 2 sowie einen anteiligen Verlust von … € (2,02 % von … €) aus
der Abschreibung der Darlehensforderungen der KG gegenüber der GmbH 1 und der GmbH 2 erlitten. Die Höhe der
genannten Verluste ist zwischen den Beteiligten ebenso unstreitig wie die Tatsache, dass die KG die
Abschreibungen zu Recht vorgenommen hat. Der Senat sieht dazu von weiteren Ausführungen ab.


16


b) Nachdem die Klägerin ihr Klagebegehren vor dem FG entsprechend eingeschränkt hat, war in der ersten Instanz
zu der Rechtsfrage, ob das FA die Abschreibung der Beteiligungen der KG an der GmbH 1 und der GmbH 2 in Höhe
von … € zu Recht gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG bei der Ermittlung des Einkommens der Klägerin außerbilanziell
wieder hinzugerechnet hat, nicht mehr zu entscheiden.


17


c) In Bezug auf die Verluste aus der Abschreibung der Darlehensforderungen der KG gegenüber der GmbH 1 und der
GmbH 2 in Höhe von … € hat das FG eine außerbilanzielle Hinzurechnung nach § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG zu Recht
abgelehnt. Zwar stellen die Forderungsverluste eine Gewinnminderung im Zusammenhang mit
Darlehensforderungen im Sinne des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG dar, weil die Darlehen an Körperschaften im Sinne des
§ 8b Abs. 2 KStG vergeben wurden. Allerdings ist der Belastungsgrund für die Versagung der
Einkommensminderung (Beteiligungsquote von mehr als 25 %) bei der Klägerin als Gesellschafterin der KG nicht
erfüllt. Denn insoweit ist ‑‑entgegen der Auffassung des FA und des BMF‑‑ nicht auf die KG, sondern auf deren
Gesellschafter abzustellen (so im Ergebnis auch Bodden in Korn, § 15 EStG Rz 325.1; Brandis/Heuermann/Rengers,
§ 8b KStG Rz 117c und 402; Bubeck/Stiegler, Neue Wirtschafts-Briefe 2023, 1302, 1309; Große, Deutsches
Steuerrecht kurzgefaßt 2022, 216; Hauser/Lindtner in KStG - eKomm, § 8b Rz 133; JH, Deutsche Steuer-Zeitung
2022, 501; Neumann in GmbH-Handbuch, 188. Lfg., 3/2024, Rz 4177; BeckOK KStG/Pohl, 20. Ed. 15.03.2024, § 8b
Rz 633 und 887.5; Schmitz-Herscheidt, EFG 2022, 1225; Tetzlaff/Sohrab, Unternehmensteuern und Bilanzen 2022,
625, 629; a.A. Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8b KStG Rz 253; eventuell auch Gosch
in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 279.1).


18


aa) § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG verlangt nach seinem Wortlaut, dass das Darlehen "von einem Gesellschafter" gewährt
wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der Körperschaft, der
das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war. Der Begriff des darlehensgewährenden Gesellschafters ist
insoweit primär zivilrechtlich zu verstehen (vgl. Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8b
Rz 324; Watermeyer in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8b KStG Rz 112). Das heißt aber nicht, dass dies ‑‑wie es das FA
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und das BMF vertreten‑‑ auch bei Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft gilt. So hat der Senat mit Beschluss vom 18.05.2021 - I R 77/17 (BFHE 273, 216, BStBl II
2022, 114; ähnlich zu § 17 EStG das BFH-Urteil vom 09.05.2000 - VIII R 41/99, BFHE 192, 273, BStBl II 2000, 686
und BFH-Beschluss vom 07.06.2023 - IX B 83/22, BFH/NV 2023, 961) zum Begriff der "unmittelbaren Beteiligung" in
§ 43b Abs. 2 Satz 1 EStG entschieden, dass, wenn die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft über eine
vermögensverwaltende, nicht gewerblich geprägte Gesellschaft bürgerlichen Rechts gehalten wird, diese
Beteiligung wegen § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO als "unmittelbar" anzusehen ist, obwohl rein zivilrechtlich keine solche
unmittelbare, sondern nur eine mittelbare Beteiligung vorliegt. Nach der steuerlichen Bruchteilsbetrachtung des
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO sind Wirtschaftsgüter, die mehreren Personen zur gesamten Hand zustehen, den Beteiligten
anteilig zuzurechnen, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist. Die Notwendigkeit
einer solchen Zurechnung muss sich danach aus den Einzelsteuergesetzen ergeben und liegt grundsätzlich vor,
wenn der von der Gesellschaft verwirklichte Tatbestand steuerrechtlich nicht von Bedeutung und deshalb beim
Gesellschafter selbst zu berücksichtigen ist (BFH-Urteil vom 03.02.2010 - IV R 26/07, BFHE 228, 365, BStBl II 2010,
751). Diese Voraussetzungen sind nach den Ausführungen des Senats im Beschluss vom 18.05.2021 - I R 77/17
(BFHE 273, 216, BStBl II 2022, 114) für Zwecke der Einkommen- und Körperschaftsteuer bei rein
vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaften erfüllt. So liegt auch der Streitfall,
denn auch hier ist mit dem FG der von der KG verwirklichte Tatbestand steuerrechtlich nicht von Bedeutung und
deshalb nur bei der Klägerin zu berücksichtigen, was im Ergebnis zur steuerrechtlichen Transparenz der
vermögensverwaltenden Personengesellschaft führen muss (so für die Anwendung von § 8b KStG ausdrücklich
BMF-Schreiben vom 28.04.2003, BStBl I 2003, 292, Rz 56 und vom 16.12.2003, BStBl I 2004, 40, Rz 22).


bb) Das vorgenannte Ergebnis entspricht der Gesetzessystematik: Da es in § 8b Abs. 3 Satz 3 ff. KStG um die
Ermittlung des Einkommens einer Körperschaft geht, folgt hieraus bereits, dass darlehensgebender Gesellschafter
im Sinne von § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG nur eine ‑‑mittelbar oder unmittelbar‑‑ an der darlehensnehmenden
Körperschaft beteiligte Körperschaft sein kann. Wenn danach Grundlage für die Anwendung von § 8b Abs. 3 Satz 4
KStG nur die mittelbare Beteiligung der Klägerin an der GmbH 1 und GmbH 2 sein kann, ist nicht nachvollziehbar,
warum für die Frage, ob es sich bei dieser Beteiligung auch um eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von § 8b
Abs. 3 Satz 4 KStG handelt, auf die unmittelbare Beteiligung der ‑‑als Personengesellschaft vom
Anwendungsbereich des § 8b KStG nicht erfassten‑‑ KG an den genannten Körperschaften abzustellen sein soll.
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cc) Für das vorgenannte Auslegungsergebnis spricht auch der Normtelos: Mit der Einführung des § 8b Abs. 3 Satz 4
bis 7 KStG sollten Gestaltungen getroffen werden, bei denen ein Gesellschafter seine Gesellschaft gezielt mit (nicht
fremdüblichen) Darlehen ‑‑und nicht mit Eigenkapital‑‑ finanziert, um das Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG
zu umgehen und etwaige Substanzverluste steuerwirksam geltend machen zu können (BTDrucks 16/6290, S. 73;
Senatsurteile vom 24.04.2024 - I R 41/20, BStBl II 2024, 785 und vom 24.04.2024 - I R 11/23, BStBl II 2024, 790).
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs soll bei einer Beteiligung des Gesellschafters von mehr als 25 %
"grundsätzlich" von einer Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis auszugehen sein. Nur wenn das Darlehen
von einem Gesellschafter gewährt wird, dessen Beteiligung das genannte Quorum überschreitet, greift die
Vermutung für eine Veranlassung der Darlehenshingabe aus dem Gesellschaftsverhältnis. Als Belastungsgrund für
die Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG bedarf es damit einer Verbindung zwischen dem gewährten Darlehen
und der qualifizierten Gesellschafterstellung, und zwar aus Sicht der Körperschaft, bei der die Gewinnminderungen
aus den Abschreibungen der Darlehensforderungen eingetreten sind (vgl. auch die im Grundsatz vergleichbare
Parallelregelung in § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG, wo als Belastungsgrund noch deutlicher auf den "Steuerpflichtigen" als
Darlehensgeber abgestellt wird). An einer solchen Verbindung fehlt es im Streitfall, denn die Klägerin ist an den
Darlehensnehmerinnen über die KG nur zu 2,02 % beteiligt.


21


Im Übrigen wären die Voraussetzungen des § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG bei einer direkten schuldrechtlichen
Darlehensgewährung durch die Klägerin angesichts ihrer Beteiligungsquote von nur 2,02 % eindeutig nicht erfüllt.
Inwiefern allein die Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft als Darlehensgeberin aus Sicht der Klägerin zu einer Belastung führen kann, ist nicht
erkennbar. Die Einflussmöglichkeiten der Klägerin auf die GmbH 1 und die GmbH 2 haben sich dadurch nicht
relevant erhöht.


22


dd) Nichts anderes folgt schließlich aus § 8b Abs. 3 Satz 5 bzw. Abs. 6 KStG: Es besteht zwischen den Beteiligten
kein Streit darüber, dass die KG für Zwecke des § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG i.V.m. § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes als
transparent anzusehen ist und als nahestehende Person ausscheidet; der Senat sieht dazu von weiteren
Ausführungen ab. § 8b Abs. 6 KStG ist wiederum nur für Mitunternehmerschaften, nicht aber für
vermögensverwaltende, nicht gewerblich geprägte Personengesellschaften anzuwenden (Herlinghaus in
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Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8b Rz 492; Brandis/Heuermann/Rengers, § 8b KStG Rz 402; Gosch in
Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 523; alle m.w.N.). In diesen Fällen ist auf die Bruchteilsbetrachtung des § 39 Abs. 2
Nr. 2 AO zurückzugreifen.


4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.24
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Urteil vom 03. Dezember 2024, IX R 32/22
Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Familienstiftungen und Verstoß von Art. 15 Abs. 6 AStG gegen die
Kapitalverkehrsfreiheit


ECLI:DE:BFH:2024:U.031224.IXR32.22.0


BFH IX. Senat


AStG § 15 Abs 1, AStG § 15 Abs 2, AStG § 15 Abs 6, AStG § 18 Abs 4, AEUV Art 49, AEUV Art 63 Abs 1, AEUV Art 64, AEUV
Art 65, AEUV Art 267 Abs 3


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 13. Juli 2022, Az: 8 K 1466/19


Leitsätze


1. Unter einer für die Anfallsberechtigung im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Außensteuergesetzes (AStG)
erforderlichen gesicherten Rechtsposition ist die bei objektiver Betrachtungsweise bestehende begründete Aussicht
eines Steuerpflichtigen zu verstehen, im Fall der Liquidation der Stiftung Auskehrungen zu erhalten.


2. Die Beurteilung, ob ein Steuerpflichtiger als anfallsberechtigt anzusehen ist, erfolgt nach dem Prinzip der
veranlagungszeitraumbezogenen Besteuerung.


3. Zur Abwendung eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit ist es wegen des Anwendungsvorrangs des
Unionsrechts für die Anwendung von § 15 Abs. 6 AStG unschädlich, wenn die Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz
nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, sondern in einem Drittstaat hat.


4. Für die Beurteilung, ob das Stiftungsvermögen gemäß § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG der Verfügungsmacht der in Abs. 2 und 3
genannten Personen "rechtlich und tatsächlich" entzogen ist, kommt es ausschließlich auf die Zivilrechtslage an.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 13.07.2022 - 8 K 1466/19 aufgehoben.


Die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 18 Abs. 4 des Außensteuergesetzes für 2012 bis
2016, zuletzt in der Fassung der Änderungsbescheide vom 01.11.2024 für 2015 sowie vom 07.11.2024 für 2012 bis 2014
und 2016, werden aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über das Vorliegen der Voraussetzungen der Zurechnungsbesteuerung nach § 15 des
Außensteuergesetzes in der in den Streitjahren 2012 bis 2016 jeweils gültigen Fassung (AStG) sowie darüber, ob
hiervon zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit Abstand zu nehmen ist.


1


Frau … (Stifterin) ordnete testamentarisch die Errichtung einer Stiftung an. Nach deren Errichtung infolge des
Ablebens der Stifterin wurde die Stiftung in die streitgegenständliche …-Familienstiftung (Z-Stiftung) umbenannt.
Bei der Z-Stiftung handelt es sich um eine Stiftung nach dem Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft
(Schweiz). Sitz der Stiftung ist … in der Schweiz. Destinatäre der Z-Stiftung sind die Feststellungsbeteiligten. Nach
dem Stiftungsstatut entscheidet der Stiftungsrat über die Verwendung des Stiftungskapitals und der Erträgnisse
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Entscheidungsgründe


II.


nach freiem Ermessen. Den Destinatären stehen keine klagbaren Ansprüche gegen die Z-Stiftung zu. Der Rechtsweg
ist daher ausgeschlossen, solange den Destinatären ein Beschluss des Stiftungsrats über eine Zuwendung nicht
schriftlich mitgeteilt worden ist. Der Stiftungsrat ist das für die Organisation der Stiftungsgeschäfte zuständige
Organ.


Das Finanzamt … stellte das den Feststellungsbeteiligten zuzurechnende Einkommen (für 2012) und die
zuzurechnenden Einkünfte (für 2013 bis 2016) gesondert und einheitlich gegenüber den Feststellungsbeteiligten
mit Bescheiden vom 21.03.2019 fest. Gemeinsame Empfangsbevollmächtigte der Feststellungsbeteiligten ist die
Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin).


3


Die von der Klägerin gegen die Feststellungsbescheide erhobene Klage zum Finanzgericht (FG) führte zu deren
Aufhebung (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2023, 316). Während des Klageverfahrens wurde das
Finanzamt … und im Verlauf des Revisionsverfahrens der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt … ‑‑FA‑‑)
zuständig.


4


Mit der Revision rügt das FA im Wesentlichen die Verletzung materiellen Rechts. Die Feststellungsbeteiligten seien
nicht nur anfalls-, sondern auch bezugsberechtigt im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 AStG. Die Zurechnung des
Einkommens (für 2012) beziehungsweise der Einkünfte (für 2013 bis 2016) der Z-Stiftung nach § 15 AStG verstoße
nicht gegen die Grundfreiheiten.


5


Mit Datum vom 01.11.2024 für 2015 und vom 07.11.2024 für 2012 bis 2014 und 2016 hat das FA aus im
Revisionsverfahren nicht streitgegenständlichen Gründen geänderte Feststellungsbescheide erlassen.


6


Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7


Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die gesonderten und einheitlichen Feststellungen nach § 18 Abs. 4 AStG
für die Feststellungsjahre 2012 bis 2016, zuletzt in der Fassung der Änderungsbescheide jeweils vom 07.11.2024,
aufzuheben.


8


Rechtsfehlerhaft habe die Vorinstanz eine Anfallsberechtigung der Feststellungsbeteiligten angenommen.
Jedenfalls habe die Zurechnungsbesteuerung zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit
beziehungsweise gegen die Grundrechte der Feststellungsbeteiligten zu unterbleiben.


9


Mit Beschluss vom 11.06.2024 sind die Feststellungsbeteiligten zum Verfahren beigeladen worden.10


Bereits aus verfahrenstechnischen Gründen hat die Vorentscheidung keinen Bestand.11


Der Senat legt das klägerische Begehren dahingehend aus, dass es sich hinsichtlich 2015 gegen die gesonderte und
einheitliche Feststellung nach § 18 Abs. 4 AStG in der Fassung des Änderungsbescheids vom 01.11.2024 richtet.


12


1. Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, da sich während des
Revisionsverfahrens der Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmäßigkeit das FG zu entscheiden hatte, geändert
hat (§ 127 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat über die Feststellungsbescheide vom 21.03.2019
entschieden. An deren Stelle sind während des Revisionsverfahrens die Änderungsbescheide vom 01.11.2024 für
2015 und vom 07.11.2024 für 2012 bis 2014 und 2016 getreten, die nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1 FGO
Gegenstand des Verfahrens geworden sind. Damit liegen der Vorentscheidung nicht mehr existierende Bescheide
zugrunde. Das angefochtene Urteil ist gegenstandslos geworden und aufzuheben (Urteil des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 17, m.w.N.).


13


2. Allein deshalb bedarf es jedoch keiner Zurückverweisung an das FG gemäß § 127 FGO. Denn hinsichtlich der
streitigen Zurechnung des Einkommens (für 2012) beziehungsweise der Einkünfte (für 2013 bis 2016) einer
ausländischen Familienstiftung dem Grunde nach haben sich durch die Änderungsbescheide vom 01.11.2024 für
2015 und vom 07.11.2024 für 2012 bis 2014 und 2016 keine Änderungen ergeben, und die Klägerin hat auch
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III.


keinen weitergehenden Antrag gestellt. Das finanzgerichtliche Verfahren leidet auch nicht an einem
Verfahrensmangel (dazu unter III.2.b bb sowie III.3.), so dass die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen
durch die Aufhebung des Urteils nicht weggefallen sind; sie bilden nach wie vor die Grundlage für die Entscheidung
des Senats in der Sache (BFH-Urteil vom 15.03.2007 - VI R 29/05, BFH/NV 2007, 1076, unter II.1.).


In der Sache hat die Revision keinen Erfolg. Die Klage ist begründet. Die Bescheide über die gesonderte und
einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nach § 18 Abs. 4 AStG für 2012 bis 2016 sind rechtswidrig
und daher aufzuheben. Zwar liegen die Voraussetzungen für eine Zurechnung des Einkommens (für 2012)
beziehungsweise der Einkünfte (für 2013 bis 2016) der Z-Stiftung zu den Feststellungsbeteiligten nach § 15 Abs. 1
Satz 1 AStG dem Grunde nach vor (dazu unter 1.). Unter Berücksichtigung des Anwendungsvorrangs des
Unionsrechts hat die Zurechnung jedoch gemäß § 15 Abs. 6 AStG zu unterbleiben (dazu unter 2.).


15


1. Zutreffend hat das FG die Voraussetzungen für eine Zurechnung des Einkommens (für 2012) beziehungsweise der
Einkünfte (für 2013 bis 2016) zu den Feststellungsbeteiligten nach § 15 Abs. 1 Satz 1 AStG dem Grunde nach
angenommen.


16


Nach dieser Vorschrift werden Vermögen und Einkommen (für 2012) beziehungsweise Einkünfte (für 2013 bis 2016)
einer Familienstiftung, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Außensteuergesetzes hat
(ausländische Familienstiftung), dem Stifter, wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist, sonst den unbeschränkt
steuerpflichtigen Personen, die bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind, entsprechend ihrem Anteil
zugerechnet. Familienstiftungen sind nach § 15 Abs. 2 AStG Stiftungen, bei denen der Stifter, seine Angehörigen
und deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind.


17


a) Die Z-Stiftung ist eine ausländische Stiftung. Die Feststellungsbeteiligten sind Angehörige beziehungsweise
Abkömmlinge der Stifterin. Dies ist unstreitig.


18


b) Die Z-Stiftung ist eine Familienstiftung im Sinne von § 15 Abs. 2 AStG. Die Feststellungsbeteiligten sind
jedenfalls zu mehr als der Hälfte anfallsberechtigt.


19


aa) Durch die Rechtsprechung des BFH ist geklärt, dass eine Anfallsberechtigung im Sinne von § 15 AStG keinen
(einklagbaren) Anspruch voraussetzt, sondern eine gesicherte Rechtsposition in Bezug auf den Anfall des
Vermögens genügt (BFH-Urteil vom 25.04.2001 - II R 14/98, BFH/NV 2001, 1457, unter II.4.e).


20


Eine für eine Anfallsberechtigung erforderliche gesicherte Rechtsposition nimmt die Rechtsprechung an, wenn dem
Steuerpflichtigen eine unentziehbare Rechtsposition zuteilwird, so dass es nur bei Eintreten ungewöhnlicher
Verhältnisse in dessen Person zu einer Beeinträchtigung seiner Rechte an der Auskehrung kommen kann (BFH-Urteil
vom 25.04.2001 - II R 14/98, BFH/NV 2001, 1457, unter II.4.e). Soweit in der Literatur für die Annahme einer
Anfallsberechtigung auf eine Anwartschaft abgestellt wird (Brandis/Heuermann/Vogt, § 15 AStG Rz 45), versteht der
Senat dies als ein Synonym für eine gesicherte Rechtsposition (so im Ergebnis Hennemann-Raschke in
Haun/Kahle/Goebel/Reiser, Außensteuergesetz, § 15 Rz 17 i.V.m. Rz 19). Eine Anwartschaft im steuerlichen Sinne
liegt vor, soweit eine begründete Aussicht auf den Erwerb einer tatsächlichen oder rechtlichen Position besteht
(BFH-Urteil vom 20.02.1975 - IV R 15/71, BFHE 115, 223, BStBl II 1975, 505, unter 5.a; vgl. Senatsurteil vom
19.02.2013 - IX R 35/12, BFHE 240, 559, BStBl II 2013, 578, Rz 13; Brandis/Heuermann/Ratschow, § 20 EStG
Rz 359). Dementsprechend sind jedenfalls sogenannte Zufallsdestinatäre, mithin Personen, bei denen es bloß
spekulativer Natur ist, ob sie Ausschüttungen einer ausländischen Stiftung erhalten, nicht als anfallsberechtigt
anzusehen (Tz. 15.2 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 14.05.2004, BStBl I 2004,
Sondernummer 1/2004, S. 3; Tz. 15.1.1.2 des BMF-Schreibens vom 22.12.2023, BStBl I 2023, Sondernummer 1/2023,
S. 2, Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes ‑‑AEAStG‑‑; Brandis/Heuermann/Vogt, § 15 AStG Rz 42,
m.w.N.). Inwieweit einem Steuerpflichtigen hinsichtlich einer Bezugsberechtigung eine derart unentziehbare
Rechtsposition zuteilwird, ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen abstrakter Berechtigung und tatsächlicher
Auskehrung (vgl. BFH-Urteil vom 02.02.1994 - I R 66/92, BFHE 173, 404, BStBl II 1994, 727, unter II.1.d). Aufgrund
desselben Wortstamms "Berechtigung" ist diese Rechtsprechung auch auf die Anfallsberechtigung übertragbar.
Mithin ist unter einer gesicherten Rechtsposition vor dem Hintergrund des Zwecks der Zurechnungsbesteuerung
nach § 15 AStG, Steuerflucht und Steuervermeidung entgegenzuwirken (BFH-Urteil vom 25.04.2001 - II R 14/98,
BFH/NV 2001, 1457, unter II.2.a; vgl. BTDrucks 16/10189, S. 79), die bei objektiver Betrachtungsweise bestehende
begründete Aussicht eines Steuerpflichtigen zu verstehen, dass er Auskehrungen aus einer ausländischen Stiftung
erhalten wird.
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Dem steht nicht die zum Begriff des Zwischenberechtigten im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 Halbsatz 2 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) ergangene Rechtsprechung entgegen. Hiernach ist
Zwischenberechtigter an einer ausländischen Stiftung, wer unabhängig von einem konkreten
Ausschüttungsbeschluss über eine Rechtszuständigkeit an dem in der Vermögensmasse gebundenen Vermögen
und/oder an den durch die Vermögensmasse erzielten Erträgen verfügt, sei es ‑‑nach deutschem
Rechtsverständnis‑‑ in Gestalt eines dinglichen Rechts oder in Gestalt schuldrechtlicher Ansprüche. Nicht
zwischenberechtigt ist danach, wer über keine Rechte an der Vermögensmasse oder Ansprüche gegenüber der
Vermögensmasse verfügt (BFH-Urteil vom 25.06.2021 - II R 32/19, Rz 17).


22


Aufgrund der jeweiligen, den gesetzlichen Regelungen zugrunde liegenden unterschiedlichen Ausgangslagen ist
diese Rechtsprechung nicht auf den Begriff des Anfallsberechtigten im Sinne von § 15 AStG übertragbar (so aber
Tischendorf, Internationales Steuerrecht ‑‑IStR‑‑ 2022, 489, 490; Haag/Tischendorf, IStR 2020, 794; vgl. Weiss, IStR
2020, 124, 129 f.). § 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 Halbsatz 2 ErbStG regelt die Schenkungsteuerbarkeit des Erwerbs von
einer Vermögensmasse ausländischen Rechts. Zwar findet die Zurechnungsbesteuerung auf solche
Vermögensmassen nach § 15 Abs. 4 AStG ebenfalls Anwendung. Anders als § 15 AStG für Zwecke der
Ertragsbesteuerung, setzt § 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 Halbsatz 2 ErbStG für Zwecke der Schenkungsteuer eine
tatsächliche Zuwendung an den Zwischenberechtigten voraus. Die Einkommensbesteuerung tatsächlicher
Zuwendungen richtet sich bei natürlichen Personen nach § 20 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes
‑‑EStG‑‑ (BFH-Urteil vom 03.11.2010 - I R 98/09, BFHE 232, 22, BStBl II 2011, 417, Rz 11).


23


Die Beurteilung, ob ein Steuerpflichtiger Anfallsberechtigter ist, erfolgt veranlagungszeitraumbezogen (vgl. § 25
Abs. 1 EStG; Schulz, Die Besteuerung ausländischer Familienstiftungen nach dem Außensteuergesetz, S. 39). Die
einschlägigen Besteuerungsgrundlagen sind in jedem Veranlagungszeitraum erneut zu prüfen und rechtlich zu
würdigen (BFH-Urteil vom 22.10.2015 - IV R 7/13, BFHE 251, 335, BStBl II 2016, 219, Rz 36, m.w.N.), so dass in der
Zukunft eintretende Umstände nicht zu einer rückwirkenden Annahme einer Anfallsberechtigung führen, sondern
eine solche erst bei ihrem Vorliegen zu begründen vermögen. Die Anfallsberechtigung, welche voraussetzt, dass das
Vermögen der Stiftung noch nicht verteilt worden ist, bezieht sich ihrer Natur nach auf einen in der Zukunft
liegenden Zeitpunkt. Dies steht der Annahme einer Anfallsberechtigung nicht entgegen (BFH-Urteil vom
25.04.2001 - II R 14/98, BFH/NV 2001, 1457, unter II.4.f aa). Insofern kommt es nicht darauf an, inwiefern der
Zeitpunkt der Auflösung ungewiss ist. Denn die Anfallsberechtigung setzt gedanklich die Auflösung der Stiftung
voraus und betrifft die Frage, wie sich dann die Berechtigung am Stiftungsvermögen darstellt. Ob der Zeitpunkt der
Auflösung bereits feststeht, ist für die Anfallsberechtigung nicht von Bedeutung.


24


bb) Nach diesen Maßstäben sind die Feststellungsbeteiligten als alleinige Anfallsberechtigte anzusehen.25


Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz (§ 118 Abs. 2 FGO) bestand bei der gebotenen objektiven
Betrachtungsweise die begründete Aussicht, dass die Feststellungsbeteiligten für den Fall der Auflösung der Z-
Stiftung jeweils eine Auskehrung des verbleibenden Vermögens erhalten. Nach der Auflösung der Stiftung besorgt
der Stiftungsrat die Liquidation entsprechend der Art. 8 und 9 des Stiftungsstatuts (Art. 10 des Stiftungsstatuts).
Beim Aussterben eines Stammes geht die Berechtigung an dessen Stiftungsanteil zu gleichen Teilen an die
verbleibenden Stämme über (Art. 8 Satz 2 des Stiftungsstatuts). Sollten keine Nachkommen vorhanden sein, so fällt
das Stiftungsvermögen an die Nachkommen von [Frau A] (Art. 8 Satz 3 des Stiftungsstatuts). Hieraus folgt im
Umkehrschluss, dass die Auskehrung des Stiftungsvermögens im Rahmen der Liquidation primär an die
Feststellungsbeteiligten als Angehörige des Stammes [Frau B] zu erfolgen hat. Zwar können nach dem
Stiftungsstatut der Z-Stiftung Auskehrungen nicht nur an die Feststellungsbeteiligten, sondern auch zugunsten
deren Ehegatten erfolgen (Art. 3 Abs. 3 des Stiftungsstatuts). Da dies jedoch nach dem Stiftungsstatut nur
ausnahmsweise zu erfolgen hat, ist es aus deren Sicht rein spekulativer Natur, inwiefern sie Auskehrungen aus der
Z-Stiftung erhalten. Mithin kann nicht von einer begründeten Aussicht der Ehegatten der Feststellungsbeteiligten
auf den Erhalt des verbleibenden Vermögens für den Fall der Auflösung der Z-Stiftung ausgegangen werden.


26


cc) Für die Anwendung der Zurechnungsbesteuerung dem Grunde nach kommt es auf die jeweilige Höhe der
Berechtigung der Feststellungsbeteiligten nicht an. Mit den Feststellungsbeteiligten sind lediglich Angehörige der
Stifterin und deren Abkömmlinge anfallsberechtigt, so dass diese jedenfalls gemeinsam zu mehr als der Hälfte
anfallsberechtigt sind.


27


dd) Ob die Feststellungsbeteiligten darüber hinaus auch bezugsberechtigt im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 AStG waren, kann der Senat offenlassen.


28


2. Aus unionsrechtlichen Gründen scheidet im Streitfall eine Zurechnung der Einkünfte nach § 15 AStG aus.29
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Gemäß § 15 Abs. 6 AStG ist die Zurechnungsbesteuerung nicht anzuwenden, wenn eine Familienstiftung
Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) hat (dazu unter a) und nachgewiesen wird,
dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der in § 15 Abs. 2 und Abs. 3 AStG genannten Personen rechtlich
und tatsächlich entzogen ist (§ 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG, dazu unter b), sowie zwischen der Bundesrepublik Deutschland
(Deutschland) und dem Staat, in dem die Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz hat, aufgrund der Richtlinie des
Rates vom 19.12.1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im
Bereich der direkten Steuern (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ‑‑ABlEG‑‑ 1977, Nr. L 336, 15, ‑‑Richtlinie
77/799/EWG‑‑) ‑‑für 2012‑‑ beziehungsweise aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15.02.2011 über
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie
77/799/EWG (Amtsblatt der Europäischen Union 2011, Nr. L 64, 1, ‑‑Amtshilferichtlinie‑‑) gemäß § 2 Abs. 2 des EU-
Amtshilfegesetzes (BGBl I 2013, 1809) ‑‑für 2013 bis 2016‑‑ oder einer vergleichbaren zwei- oder mehrseitigen
Vereinbarung, Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung durchzuführen (§ 15 Abs. 6 Nr. 2
AStG, dazu unter c).


30


a) § 15 Abs. 6 AStG findet über den Wortlaut hinaus auch auf Drittstaatensachverhalte Anwendung (vgl.
Schönfeld/Baßler in Flick/Wassermeyer/Ditz/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 15 AStG Rz 263 ff.; Haag/Faltenbacher,
IStR 2017, 89, 94). Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Stiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz in
einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens verstößt gegen die auch für Drittstaaten
geltende Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
‑‑zuvor Art. 56 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft‑‑ (dazu unter aa). Der
Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor dem nationalen Recht gebietet es, auch ausländische Familienstiftungen
mit Sitz in einem Drittstaat der Regelung des § 15 Abs. 6 AStG zu unterwerfen (dazu unter bb).


31


aa) Die Beschränkung des Anwendungsbereichs des § 15 Abs. 6 AStG auf Stiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz
in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens beschränkt die Kapitalverkehrsfreiheit
(dazu unter aaa) in unzulässiger (dazu unter bbb) und nicht gerechtfertigter Weise (dazu unter ccc).


32


aaa) Die Kapitalverkehrsfreiheit verbietet alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten
der EU sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern (Art. 63 Abs. 1 AEUV).


33


(1) Art. 63 AEUV findet in zeitlicher Hinsicht auf den Streitfall Anwendung. Entgegen der Ansicht des FA ist nicht auf
einen früheren Rechtsstand, insbesondere auf den des Zeitpunkts der Errichtung der Z-Stiftung, abzustellen. Der
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist am 01.12.2009 in Kraft getreten (Art. 357 Abs. 2 Satz 1
AEUV). Eine Regelung, die eine Anwendbarkeit auf bereits vor Inkrafttreten von Art. 63 AEUV verwirklichte
Sachverhalte ausschließt, fehlt.


34


(2) Abweichend zur Auffassung des FA kommt es nicht darauf an, inwieweit die Feststellungsbeteiligten individuell
durch die Zurechnungsbesteuerung im Sinne von § 15 AStG in ihren Grundfreiheiten betroffen sind. Die
Kapitalverkehrsfreiheit verpflichtet generell die Mitgliedstaaten, diesbezüglich einschränkende Maßnahmen zu
unterlassen. Auf eine individuelle Betroffenheit kommt es nicht an (vgl. Englisch in Tipke/Lang, Steuerrecht,
25. Aufl., Kap. 4 Rz 82; Watrin/Eberhardt, Betriebs-Berater 2014, 2967, 2970).


35


Insoweit kann der Senat dahinstehen lassen, inwiefern die Bestellung als Destinatär bereits in den Schutzbereich
der Kapitalverkehrsfreiheit fällt. Denn jedenfalls fällt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) unter anderem die Einbringung des Stiftungsvermögens in die Stiftung bei deren Gründung unter den
Begriff "Kapitalverkehr" im Sinne des Art. 63 Abs. 1 AEUV (EuGH-Urteil F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt vom
17.09.2015 - C-589/13, EU:C:2015:612, Rz 39).


36


(3) Der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit wird vorliegend nicht durch die ‑‑Drittstaatensachverhalte
nicht berührende‑‑ Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) verdrängt.


37


Eine nationale Regelung, die nur auf Beteiligungen anwendbar ist, die es ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf
die Entscheidungen einer Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeit zu bestimmen (Kontrollbeteiligung
beziehungsweise Direktinvestition), fällt in den Anwendungsbereich des Art. 49 AEUV über die
Niederlassungsfreiheit, während nationale Bestimmungen über Beteiligungen, die in der alleinigen Absicht der
Geldanlage erfolgen, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens Einfluss genommen werden
soll (Streubesitzbeteiligung beziehungsweise Portfoliobeteiligung), ausschließlich im Hinblick auf den freien
Kapitalverkehr zu prüfen sind (EuGH-Urteil Gallaher vom 16.02.2023 - C-707/20, EU:C:2023:101, Rz 56, m.w.N.).


38


Seite 5 von 11







Nach diesen Maßstäben wird der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit vorliegend nicht von der
Niederlassungsfreiheit verdrängt (so im Ergebnis auch Schönfeld/Baßler in Flick/Wassermeyer/Ditz/Schönfeld,
Außensteuerrecht, § 15 AStG Rz 46; Kraft in Kraft, AStG, 2. Aufl., § 15 Rz 105; a.A. Rundshagen in
Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, § 15 AStG Rz 30; Kraft/Hause, Der Betrieb 2006, 414, 415). Entscheidend für die
Anwendung der Zurechnungsbesteuerung sind nach § 15 Abs. 2 AStG die Verhältnisse der Bezugs- beziehungsweise
Anfallsberechtigungen. Für die Bestimmung dieser kommt es jedoch nicht darauf an, inwieweit einer Person ein
sicherer Einfluss auf die Entscheidungen einer ausländischen Stiftung und deren Tätigkeit möglich ist. Liegt ein
solcher vor, ist die Stiftung bereits regelmäßig als steuerlich transparent zu behandeln (vgl. BFH-Urteil vom
05.11.1992 - I R 39/92, BFHE 170, 62, BStBl II 1993, 388, unter II.2.; BTDrucks 16/10189, S. 78), so dass es bereits
deshalb zu keiner Zurechnungsbesteuerung kommt.


39


(4) Die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG schränkt die durch Art. 63 Abs. 1 AEUV garantierte
Kapitalverkehrsfreiheit ein.


40


Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH gehören zu den Maßnahmen, die Art. 63 Abs. 1 AEUV als Beschränkungen
des Kapitalverkehrs verbietet, solche, die geeignet sind, Gebietsfremde von Investitionen in einem Mitgliedstaat
oder die dort Ansässigen von Investitionen in anderen Staaten abzuhalten (statt vieler EuGH-Urteil L Fund vom
27.04.2023 - C-537/20, EU:C:2023:339, Rz 49, m.w.N.).


41


Nach diesen Maßstäben liegt eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit durch die Zurechnungsbesteuerung im
Sinne von § 15 AStG vor. Die steuerlichen Implikationen der Zurechnungsbesteuerung können einen potentiellen
Stifter davon abhalten, eine Stiftung im Ausland zu errichten und ihn stattdessen dazu bewegen, eine Stiftung im
Inland aufzusetzen.


42


Zwar unterliegen nach § 15 Abs. 11 Satz 1 AStG Zuwendungen der ausländischen Familienstiftung bei den
Zurechnungssubjekten nicht der Besteuerung, soweit die den Zuwendungen zugrunde liegenden Einkünfte
nachweislich bereits zugerechnet worden sind. Dies vermag die Benachteiligung ausländischer Stiftungen durch die
Zurechnungsbesteuerung jedoch nicht auszugleichen. Die Regelung greift bereits ins Leere, soweit die ausländische
Stiftung ihre Einkünfte thesauriert und nicht ausschüttet. Auch wenn die Einkünfte ausgekehrt werden und nach
§ 15 Abs. 11 Satz 1 AStG eine Besteuerung unterbleibt, verbleibt ein Zinsnachteil. Dieser ergibt sich, soweit die auf
den Zurechnungsbetrag entfallende Steuer früher anfällt als die Steuerlast auf die tatsächliche Auskehrung der
Einkünfte. Im Übrigen wurde § 15 Abs. 11 Satz 1 AStG erst durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom
26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809) ‑‑AmtshilfeRLUmsG‑‑ mit Wirkung ab dem 01.01.2013 (Art. 31 Abs. 3
AmtshilfeRLUmsG) in § 15 AStG eingefügt und findet somit auf das Streitjahr 2012 (anders als in 2013 bis 2016)
keine Anwendung.


43


bbb) Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit durch die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG ist nicht
aufgrund Art. 64 Abs. 1 AEUV zulässig.


44


(1) Nach Art. 64 Abs. 1 AEUV berührt Art. 63 AEUV nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf
Drittstaaten, die am 31.12.1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder aufgrund von Rechtsvorschriften
der Union für den Kapitalverkehr mit Drittstaaten im Zusammenhang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen
in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von
Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen. Unter den Begriff der Direktinvestition sind direkte Investitionen in
Form der Beteiligung an einem Unternehmen durch den Besitz von Anteilen zu verstehen, die die Möglichkeit
verschafft, sich tatsächlich an der Verwaltung dieser Gesellschaft und an deren Kontrolle zu beteiligen (EuGH-Urteil
X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 26; vgl.
Anhang I I. "Direktinvestitionen" sowie Begriffsbestimmungen "Direktinvestitionen" der Richtlinie 88/361/EWG des
Rates vom 24.06.1988 zur Durchführung von Artikel 67 des Vertrages, ABlEG 1988, Nr. L 178, 5).


45


(2) Die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG in der in den Streitjahren gültigen Fassung erfüllt diese
Anforderungen nicht. Soweit diese einen potentiellen Stifter von der Errichtung einer Stiftung im Ausland abhalten
könnte, gehört die Dotation des Stiftungsvermögens nicht zu den in Art. 64 Abs. 1 AEUV aufgezählten
Kapitalbewegungen. Insbesondere handelt es sich um keine Direktinvestition, weil dem Stifter keine Beteiligung an
der Stiftung gewährt wird, die es ihm ermöglicht, sich tatsächlich an der Verwaltung dieser Gesellschaft und an
deren Kontrolle zu beteiligen (vgl. Moser, Die Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 bis 14 AStG und die
Besteuerung ausländischer Familienstiftungen nach § 15 AStG, S. 203).
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ccc) Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit durch die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG ist nicht nach
Art. 65 Abs. 1 Buchst. a AEUV gerechtfertigt.


47


(1) Nach dieser Regelung berührt Art. 63 AEUV nicht das Recht der Mitgliedstaaten, die einschlägigen Vorschriften
ihres Steuerrechts anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort
unterschiedlich behandeln. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist Art. 65 Abs. 1 Buchst. a AEUV als Ausnahme
vom Grundprinzip des freien Kapitalverkehrs eng auszulegen. Diese Bestimmung kann somit nicht dahin verstanden
werden, dass jede Steuerregelung, die zwischen Steuerpflichtigen nach ihrem Wohnort oder nach dem Staat ihrer
Kapitalanlage unterscheidet, ohne Weiteres mit dem Vertrag vereinbar wäre (EuGH-Urteile X [in Drittländern
ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 60, m.w.N.; BA [Successions -
Politique sociale de logement dans l'Union] vom 12.10.2023 - C-670/21, EU:C:2023:763, Rz 54). Die nach Art. 65
Abs. 1 Buchst. a AEUV zulässigen Ungleichbehandlungen dürfen nämlich nach dessen Abs. 3 weder ein Mittel zur
willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung darstellen. Daher sind solche
Ungleichbehandlungen nur zulässig, wenn sie Situationen betreffen, die nicht objektiv miteinander vergleichbar
sind, oder anderenfalls, wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind (EuGH-
Urteil X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 61,
m.w.N.). Für die Prüfung der Vergleichbarkeit ist nach der Rechtsprechung des EuGH zum einen die Vergleichbarkeit
eines grenzüberschreitenden Sachverhalts mit einem innerstaatlichen Sachverhalt unter Berücksichtigung des mit
den fraglichen nationalen Bestimmungen verfolgten Ziels sowie ihres Zwecks und ihres Inhalts zu prüfen. Zum
anderen sind für die Beurteilung, ob die unterschiedliche Behandlung aufgrund einer derartigen Regelung einem
objektiven Unterschied der Situationen entspricht, nur die von der betreffenden Regelung aufgestellten
maßgeblichen Unterscheidungskriterien zu berücksichtigen (EuGH-Urteil L Fund vom 27.04.2023 - C-537/20,
EU:C:2023:339, Rz 54, m.w.N.). Liegt danach eine objektive Vergleichbarkeit vor, ist bei der für die Rechtfertigung
der Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 65 Abs. 1 Buchst. a AEUV erforderlichen Beurteilung, ob die
Beschränkung durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist, auch zu prüfen, ob sie geeignet
ist, die Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels zu gewährleisten, sowie nicht über das hinausgeht, was hierzu
erforderlich ist (EuGH-Urteil X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17,
EU:C:2019:136, Rz 70, m.w.N.).


48


(2) Diesen Anforderungen wird § 15 AStG nicht vollständig gerecht.49


Die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG dient generell der Bekämpfung von Steuerflucht und
Steuervermeidung durch die Errichtung ausländischer Familienstiftungen (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2001 -
II R 14/98, BFH/NV 2001, 1457, unter II.2.a; vgl. BTDrucks 16/10189, S. 79). Die weitergehende Auffassung des FG,
die Zurechnungsbesteuerung bezwecke, der Verlagerung von "passiven Einkünften" unbeschränkt steuerpflichtiger
Personen auf ausländische Stiftungen entgegenzuwirken, die in Gebieten errichtet werden, in denen das
Besteuerungsniveau niedriger ist, ist dagegen abzulehnen. Denn § 15 AStG knüpft weder daran an, ob die
ausländische Stiftung aktive oder passive Einkünfte erzielt, noch ist es für die Zurechnungsbesteuerung im Sinne
von § 15 AStG entscheidend, welchem Besteuerungsniveau die ausländische Stiftung unterliegt ‑‑anders jeweils bei
den Regelungen über die Hinzurechnungsbesteuerung in §§ 7 bis 14 AStG‑‑. Unter Berücksichtigung des so
definierten Zwecks ist die Situation inländischer und ausländischer Stiftungen miteinander objektiv vergleichbar.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich ‑‑bei der vorliegend gebotenen restriktiven Sichtweise‑‑ keine relevanten
Unterschiede zwischen inländischen und ausländischen Stiftungen. So unterfallen der Zurechnungsbesteuerung nur
solche ausländischen Stiftungen, die nach einem Rechtstypenvergleich einer inländischen Stiftung entsprechen.
Auch die Begrenzung der Möglichkeiten der Finanzverwaltung zur Sachverhaltsermittlung bei
Auslandssachverhalten rechtfertigt es nicht, die Vergleichbarkeit inländischer und ausländischer Stiftungen in Frage
zu stellen. Zwar haben die Finanzbehörden bei Auslandssachverhalten ‑‑anders als bei inländischen Stiftungen, bei
denen für die Finanzverwaltung verschiedene Ermittlungsmöglichkeiten nach §§ 88 ff. der Abgabenordnung (AO) zur
Verfügung stehen‑‑ nur begrenzte Möglichkeiten, den Sachverhalt aufzuklären und sind im Wesentlichen auf die
gesteigerte Mitwirkung der Beteiligten nach § 90 Abs. 2 AO angewiesen. Dieser Umstand ist aber nicht geeignet, die
Vergleichbarkeit abzulehnen, da anderenfalls generell eine Vergleichbarkeit von Auslands- und
Inlandssachverhalten zu verneinen wäre.


50


(3) Diese objektive Ungleichbehandlung ist nicht durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt.51


(a) Im Hinblick auf die Hinzurechnungsbesteuerung im Sinne von §§ 7 bis 14 AStG hat der EuGH in der Rechtssache
X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136 unter anderem die
Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung als einen eine Beschränkung der
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Kapitalverkehrsfreiheit rechtfertigenden zwingenden Grund des Allgemeininteresses angesehen (EuGH-Urteil X [in
Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 75). Diese
Rechtsprechung ist auf die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 AStG übertragbar. Die Zurechnungsbesteuerung
dient ‑‑wie dargelegt‑‑ der Bekämpfung von Steuerflucht und Steuervermeidung und damit ebenfalls der
Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung.


(b) Zur Erreichung dieses Ziels hält der Senat die Zurechnung des Einkommens (für 2012) beziehungsweise der
Einkünfte (für 2013 bis 2016) einer ausländischen Stiftung gemäß § 15 AStG für geeignet. Indem dem Stifter, soweit
dieser im Inland unbeschränkt steuerpflichtig ist, ansonsten den im Inland unbeschränkt steuerpflichtigen Bezugs-
beziehungsweise Anfallsberechtigten, das Einkommen (für 2012) beziehungsweise die Einkünfte (für 2013 bis 2016)
der ausländischen Stiftung zugerechnet werden, werden diese der Besteuerung ungeachtet dessen zugeführt,
inwieweit diese anderweitig gegenüber dem Finanzamt durch den Stifter beziehungsweise die Bezugs- oder
Anfallsberechtigten offengelegt werden.


53


(c) Allerdings geht die ausnahmslose Zurechnung des Einkommens beziehungsweise der Einkünfte der
ausländischen Stiftung über das Erforderliche hinaus. Zwar rechtfertigt die Ausnahme nach § 15 Abs. 6 AStG den mit
der Zurechnungsbesteuerung verbundenen Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit. Jedoch findet § 15 Abs. 6 AStG
seinem Wortlaut nach nicht auf ausländische Stiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz in einem Drittstaat
Anwendung.


54


(aa) Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH zur Beschränkung der Grundfreiheiten wegen der Zurechnung von
Einkünften ausländischer Gesellschaften kann der bloße Umstand, dass eine gebietsansässige Gesellschaft eine
Beteiligung an einer anderen, in einem Drittstaat ansässigen Gesellschaft hält, als solcher keine allgemeine
Vermutung der Steuerhinterziehung und Steuerumgehung begründen und damit eine steuerliche Maßnahme
rechtfertigen, die den freien Kapitalverkehr beeinträchtigt. Eine Rechtfertigung kann sich aber daraus ergeben,
wenn die den freien Kapitalverkehr beschränkende nationale Maßnahme speziell darauf abzielt, Verhaltensweisen
entgegenzuwirken, durch die rein künstliche Gestaltungen errichtet werden (EuGH-Urteil X [in Drittländern
ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 80, m.w.N.). Die "künstliche
Gestaltung" umfasst im Kontext des freien Kapitalverkehrs jede Vorkehrung, bei der das Hauptziel oder eines der
Hauptziele darin besteht, durch Tätigkeiten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats erzielte Gewinne künstlich in
Drittstaaten mit niedrigem Besteuerungsniveau zu transferieren (EuGH-Urteil X [in Drittländern ansässige
Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 84). Ferner muss eine die
Kapitalverkehrsfreiheit beschränkende nationale Regelung nach der Rechtsprechung des EuGH, damit sie in
angemessenem Verhältnis zum Ziel der Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung steht, in jedem
Fall, in dem künstliche Vorgänge nicht auszuschließen sind, den Steuerpflichtigen, ohne ihn übermäßigen
Verwaltungszwängen zu unterwerfen, in die Lage versetzen, Anhaltspunkte für etwaige wirtschaftliche Gründe für
den Abschluss des betreffenden Geschäfts beizubringen (EuGH-Urteil X [in Drittländern ansässige
Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 87, m.w.N.). Wenn die Regelung eines
Mitgliedstaats die Gewährung eines Steuervorteils von der Erfüllung von Bedingungen abhängig macht, deren
Einhaltung nur in der Weise nachgeprüft werden kann, dass Auskünfte von den zuständigen Behörden eines
Drittstaats eingeholt werden, ist es zudem grundsätzlich gerechtfertigt, dass der Mitgliedstaat die Gewährung dieses
Vorteils ablehnt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich, insbesondere wegen des Fehlens einer vertraglichen
Verpflichtung des Drittstaats zur Vorlage der Informationen, als unmöglich erweist, die Auskünfte von ihm zu
erhalten (EuGH-Urteil X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17,
EU:C:2019:136, Rz 92, m.w.N.).


55


(bb) In Anwendung dieser Grundsätze ist die Zurechnungsbesteuerung der Familienstiftungen gemäß § 15 Abs. 1, 2
AStG durch §15 Abs. 6 AStG im Grundsatz unionsrechtskonform ausgestaltet (aaa). Sie geht aber insoweit über das
erforderliche Maß hinaus, als § 15 Abs. 6 AStG dem Wortlaut nach nicht auf ausländische Stiftungen mit
Geschäftsleitung oder Sitz in einem Drittstaat Anwendung findet (bbb).


56


(aaa) Die Zurechnungsbesteuerung ist verhältnismäßig, als nur Familienstiftungen im Sinne von § 15 Abs. 2 AStG
erfasst werden. Insbesondere der familiäre Zusammenhang, in dem sich solche Stiftungen bewegen, lässt die
Vermögensübertragung vom Stifter auf eine ausländische Stiftung als rein künstliche Gestaltung zur Umgehung der
Besteuerung in Deutschland erscheinen. So heißt es bereits im Bericht der Bundesregierung an den Deutschen
Bundestag vom 23.06.1964 (BTDrucks IV/2412) über die Wettbewerbsverfälschungen, die sich aus
Sitzverlagerungen und aus dem zwischenstaatlichen Steuergefälle ergeben können, dass Inländer auch versuchen,
Steuervorteile dadurch zu erzielen, dass sie Vermögenswerte auf ihnen nahestehende Personen in einen niedrig
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besteuernden Staat treuhänderisch übertragen und dass in diesem Zusammenhang auch die Errichtung von
Familienstiftungen, in denen das Vermögen unter günstigem Steuerklima angesammelt wird, zu erwähnen sei
(BTDrucks IV/2412, S. 8). Insoweit besteht im Grundsatz auch die Möglichkeit, die Zurechnungsbesteuerung durch
den Nachweis zu vermeiden, dass die Vermögensübertragung endgültig und damit nicht nur rein künstlich ist. Dem
entsprechend unterbleibt die Zurechnungsbesteuerung nach § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG, wenn unter anderem
nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der in § 15 Abs. 2 und 3 AStG genannten
Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist. Die Regelung wurde vor dem Hintergrund der aufkommenden
Bedenken bezüglich der Zurechnungsbesteuerung im Kontext der Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zur
Kapitalverkehrsfreiheit in § 15 AStG eingefügt (BTDrucks 16/10189, S. 78).


Es geht ebenfalls nicht über das erforderliche Maß zur Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung
hinaus, soweit § 15 Abs. 6 Nr. 2 AStG für eine Ausnahme von der Zurechnungsbesteuerung voraussetzt, dass
zwischen Deutschland und dem Staat, in dem die Familienstiftung eine Geschäftsleitung oder einen Sitz hat,
aufgrund der Richtlinie 77/799/EWG (für 2012) beziehungsweise aufgrund der Amtshilferichtlinie (für 2013 bis
2016) oder einer vergleichbaren zwei- oder mehrseitigen Vereinbarung, Auskünfte erteilt werden, die erforderlich
sind, um die Besteuerung durchzuführen. Die Ausnahme von der Zurechnungsbesteuerung stellt sich als ein Vorteil
dar, weshalb es nach der aufgezeigten Rechtsprechung des EuGH nicht zu beanstanden ist, sie an eine
entsprechende vertragliche Verpflichtung zur Auskunftserteilung des Staats der Geschäftsleitung oder des Sitzes der
ausländischen Stiftung zu knüpfen (EuGH-Urteil X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom
26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136, Rz 92, m.w.N.).
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(bbb) § 15 Abs. 6 AStG greift jedoch zu kurz, wenn die Regelung nur ausländische Stiftungen mit Geschäftsleitung
oder Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens, hingegen nicht in
Drittstaaten, erfasst. Ohne die Möglichkeit des Nachweises der Verselbständigung des Stiftungsvermögens im Sinne
von § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG geht die Zurechnungsbesteuerung über das Erforderliche hinaus. Denn die
Kapitalverkehrsfreiheit gilt nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch zwischen den Mitgliedstaaten und
dritten Ländern (Art. 63 Abs. 1 AEUV).
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bb) Zur Abwendung dieses Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit ist das "europarechtswidrige
Tatbestandsmerkmal" wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts nicht zu beachten (vgl. EuGH-Urteil AES-
3C Maritza East 1 vom 18.07.2013 - C-124/12, EU:C:2013:488, Rz 53; BFH-Urteil vom 27.10.2021 - X R 11/20, BFHE
275, 52, Rz 27, m.w.N.), so dass § 15 Abs. 6 AStG auch auf Familienstiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz in
einem Drittstaat Anwendung findet.
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Der Anwendungsvorrang ist im Wege einer geltungserhaltenden Reduktion zugunsten des unionsrechtswidrig
Belasteten sicherzustellen (vgl. zu dieser Form der Rechtsfortbildung BFH-Urteile vom 21.10.2009 - I R 114/08,
BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774; vom 03.02.2010 - I R 21/06, BFHE 228, 259, BStBl II 2010, 692; vom 15.01.2015 -
I R 69/12, BFHE 249, 99, BStBl II 2024, 720, m.w.N.; vom 11.10.2023 - I R 23/23 (I R 33/17), BFHE 282, 355 und vom
13.03.2024 - I R 1/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 33; zudem Reimer in
Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 8.59).
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Nach diesen Grundsätzen ist es geboten, die Einschränkung in § 15 Abs. 6 AStG auf ausländische Stiftungen mit
Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens unbeachtet
zu lassen, so dass auch Familienstiftungen in Drittstaaten erfasst werden.
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b) Die Klägerin hat den Nachweis im Sinne von § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG erbracht, dass das Stiftungsvermögen der
Verfügungsmacht der in § 15 Abs. 2 und Abs. 3 AStG genannten Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist.


63


aa) Eine rechtliche und tatsächliche Entziehung der Verfügungsmacht über das Stiftungsvermögen liegt vor, wenn
die in § 15 Abs. 2 und 3 AStG genannten Personen bei Anwendung zivilrechtlicher Maßstäbe nicht die Herausgabe
des Stiftungsvermögens bewirken können. Auf wirtschaftliche Maßstäbe kommt es nicht an (vgl.
Brandis/Heuermann/Vogt, § 15 AStG Rz 85; a.A. Tz. 15.6.1.2 AEAStG; Vituschek in AStG - eKommentar, § 15 Rz 34;
Wenz/Kloster in Haase, AStG/DBA, 4. Aufl., § 15 AStG Rz 171; FG Hamburg, Urteil vom 17.12.2020 - 6 K 307/19, EFG
2021, 1003, Rz 130 ff.). Zwar ist im Ertragsteuerrecht grundsätzlich die wirtschaftliche Betrachtungsweise
maßgeblich (vgl. § 39 Abs. 2 AO). Auch der Wortlaut einer "rechtlichen und tatsächlichen Entziehung der
Verfügungsmacht" lässt ein wirtschaftliches Verständnis der Voraussetzungen des § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG zu. Einem
derart extensiven Verständnis steht jedoch der in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommende Wille des
Gesetzgebers entgegen. Der Gesetzgeber selbst bezieht sich hinsichtlich des Merkmals der rechtlichen und
tatsächlichen Entziehung der Verfügungsmacht auf eine Entscheidung des II. Senats vom 28.06.2007 - II R 21/05
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(BFHE 217, 254, BStBl II 2007, 669; zitiert in BTDrucks 16/10189, S. 78). Auch die systematische Auslegung spricht
gegen eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Die Zurechnungsbesteuerung setzt bereits dem Grunde nach voraus,
dass das Stiftungsvermögen steuerlich nach § 39 AO ‑‑mithin auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher
Aspekte‑‑ der ausländischen Stiftung zuzurechnen ist (vgl. BFH-Urteil vom 05.11.1992 - I R 39/92, BFHE 170, 62,
BStBl II 1993, 388, unter II.2. und Tz. 15.0.2 AEAStG; BTDrucks 16/10189, S. 78). Ist das Stiftungsvermögen den in
§ 15 Abs. 2 oder Abs. 3 AStG genannten Personen wirtschaftlich noch zuzurechnen, unterbleibt die
Zurechnungsbesteuerung, ohne dass es auf die Voraussetzungen des § 15 Abs. 6 AStG ankommt. Insoweit bedürfte
es bei Anwendung einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise auch keiner Zurechnungsbesteuerung, da bei einer
Zurechnung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Maßstäben zu einer der in § 15 Abs. 2 oder Abs. 3 AStG
genannten Personen diese originär die hiermit erwirtschafteten Erträge zu versteuern hätten (vgl. § 39 Abs. 2 Nr. 1
AO). Im Übrigen sind die Anforderungen nach § 15 Abs. 6 Nr. 1 AStG vor dem Hintergrund der restriktiven Auslegung
der Rechtfertigungsgründe einer Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit durch die Zurechnungsbesteuerung
restriktiv auszulegen (s. dazu unter III.2.a aa ccc (1)).


Aufgrund der veranlagungszeitraumbezogenen Betrachtungsweise (vgl. § 25 Abs. 1 EStG) kommt es in zeitlicher
Hinsicht darauf an, dass die Verfügungsmacht tatsächlich und rechtlich in dem Zeitpunkt beziehungsweise Zeitraum
entzogen ist, dessen Einkommen beziehungsweise Einkünfte ohne die Anwendung von § 15 Abs. 6 AStG
zugerechnet würden (vgl. Schönfeld/Baßler in Flick/Wassermeyer/Ditz/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 15 AStG
Rz 281). Ob der Nachweis gelungen ist, muss das FG ermitteln, an diese Feststellung ist der Senat nach § 118 Abs. 2
FGO grundsätzlich gebunden. Die vorinstanzliche Sachverhaltswürdigung bindet den BFH jedoch nur, wenn sie frei
von Verfahrensfehlern ist und weder Widersprüche noch einen Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze
enthält. Außerdem prüft der BFH, ob das FG die für die Subsumtion bedeutsamen Begleitumstände erforscht und
zutreffend gewürdigt hat (BFH-Urteil vom 18.10.2023 - XI R 18/20, Rz 22, m.w.N.). Eine Bindung an eine
Tatsachenwürdigung besteht auch dann nicht, wenn aus den Gründen des angefochtenen Urteils nicht
nachvollziehbar ist, aus welchen Tatsachen das FG eine Schlussfolgerung tatsächlicher Art ableitet (vgl. BFH-Urteil
vom 08.02.2017 - I R 55/14, Rz 15, m.w.N.).
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bb) Unter Beachtung dieser Maßstäbe kommt das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem
Schluss, dass den Feststellungsbeteiligten die Verfügungsmacht über das Stiftungsvermögen rechtlich und
tatsächlich entzogen ist. Insbesondere ist die Würdigung des FG, dass den Feststellungsbeteiligten keine
Möglichkeit zur Einflussnahme zustand, in Anbetracht des Statuts der Z-Stiftung plausibel und verstößt damit weder
gegen Denkgesetze noch gegen Erfahrungssätze. Schließlich ergibt sich aus dem Stiftungsstatut keine unmittelbare
Weisungsbefugnis der Destinatäre gegenüber dem Stiftungsrat der Z-Stiftung. So beschließt der Stiftungsrat nach
Art. 4 des Stiftungsstatuts über die Verwendung des Stiftungskapitals und der Erträgnisse nach freiem Ermessen und
den Destinatären stehen keine klagbaren Ansprüche gegen die Stiftung zu. Auch ist der Rechtsweg insoweit
ausgeschlossen, solange nicht den Destinatären ein Beschluss des Stiftungsrats über eine Zuwendung schriftlich
mitgeteilt worden ist. Nach Art. 6 Abs. 1 des Stiftungsstatuts ist der Stiftungsrat das für die Organisation der
Stiftungsgeschäfte zuständige Organ. Den Destinatären stehen nach dem Stiftungsstatut hingegen keine
Verwaltungsrechte zu.
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Die Rüge des FA, das FG hätte den Sachverhalt insbesondere zum schweizerischen Recht weiter aufklären müssen,
ist unbegründet. Bei der vom FG zutreffend angewendeten zivilrechtlichen Betrachtungsweise kommt es nicht
darauf an, inwieweit die Destinatäre mittelbar Entscheidungen des Stiftungsrats hätten beeinflussen können, indem
sie deren Abberufung besorgen könnten.
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c) Schließlich bestand in den jeweiligen Streitjahren zwischen Deutschland und der Schweiz eine der Richtlinie
77/799/EWG (für 2012) beziehungsweise eine der Amtshilferichtlinie (für 2013 bis 2016) vergleichbare zwei- oder
mehrseitige Vereinbarung, aufgrund derer Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung
durchzuführen (§ 15 Abs. 6 Nr. 2 AStG). Dass die in Art. 27 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11.08.1971 (BGBl II 1972, 1022) in der Fassung des
Änderungsprotokolls vom 27.10.2010 (BGBl II 2011, 1092) mit dem erwähnten Änderungsprotokoll vom 27.10.2010
eingefügte sogenannte "große" Auskunftsklausel diesen Anforderungen genügt, ist unstreitig und bedarf daher
keiner weiteren Ausführungen.
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3. Die durch die Klägerseite erhobenen Verfahrensfehler greifen jedenfalls mangels Entscheidungserheblichkeit
nicht durch.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


4. Einer Vorlage an den EuGH nach Art. 267 Abs. 3 AEUV bedarf es nicht. Die Rechtslage ist aus den jeweils
genannten Gründen eindeutig ("acte clair"; Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 19.07.2011 -
1 BvR 1916/09, BVerfGE 129, 78, unter C.I.2.e und vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19, Rz 55; EuGH-Urteil Srl CILFIT
und Lanificio di Gavardo SpA gegen Ministero della Sanità vom 06.10.1982 - C-283/81, EU:C:1982:335, Rz 16)
beziehungsweise bereits durch die aufgezeigte Rechtsprechung des EuGH in einer Weise geklärt, die keinen
vernünftigen Zweifel offenlässt ("acte éclairé"; BVerfG-Beschluss vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19, Rz 55; EuGH-
Urteil Srl CILFIT und Lanificio di Gavardo SpA gegen Ministero della Sanità vom 06.10.1982 - C-283/81,
EU:C:1982:335, Rz 14). Insbesondere sind durch die Entscheidungen des EuGH Skatteverket gegen A. vom
18.12.2007 - C-101/05, EU:C:2007:804; Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company vom
10.04.2014 - C-190/12, EU:C:2014:249; F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt vom 17.09.2015 - C-589/13,
EU:C:2015:612; X [in Drittländern ansässige Zwischengesellschaften] vom 26.02.2019 - C-135/17, EU:C:2019:136;
College Pension Plan of British Columbia vom 13.11.2019 - C-641/17, EU:C:2019:960; Gallaher vom 16.02.2023 - C-
707/20, EU:C:2023:101; L Fund vom 27.04.2023 - C-537/20, EU:C:2023:339 und BA [Successions - Politique sociale
de logement dans l'Union] vom 12.10.2023 - C-670/21, EU:C:2023:763 die Reichweite der Kapitalverkehrsfreiheit
sowie die Anforderungen an eine Rechtfertigung für deren Beschränkung geklärt.
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5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 und § 139 Abs. 4 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen haben diese selbst zu tragen, da sie keinen Sachantrag gestellt und das Verfahren auch nicht
maßgeblich gefördert haben (BFH-Urteil vom 14.12.2023 - IV R 2/21, BFHE 283, 190, BStBl II 2024, 481, Rz 80).
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